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Termine
Termine

21.02.2026		 Recyclinghof
				    Carl-Otto-Weg 16, 
				    9.00-13.00 Uhr

				    Musikverein Balzheim e.V.
				�    Konzert mit der JuKa BaDi-

ReWa, Stiftungshalle, 19.00 
Uhr

23.02.2026		 Abfuhr Papiertonne
				    Stiftung Oberbalzheim
				�    Kinderkino, Stiftungshalle, 

15.00 Uhr

				    Gemeinde Balzheim
				�    Gemeinderatssitzung, 

Sitzungssaal, 19.00 Uhr

25.02.2026		 Recyclinghof
				    Carl-Otto-Weg 16, 
				    14.00-16.00 Uhr

27.02.2026		 Abfuhr Gelber Sack

				    Sportverein Balzheim e.V.
				�    Jugendvollversammlung, 

Sportheim, 16.00 Uhr

				    Stiftung Oberbalzheim
				�    Kleines Kulturprogramm, 

Stiftungshalle, 20.00 Uhr 
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Wahlbekanntmachung

1. Am 8. März 2026 findet die Wahl zum 18. Landtag von Baden-
Württemberg statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. �Die Gemeinde Balzheim ist in folgende 2 Wahlbezirke eingeteilt:
Wahlbezirk		 Lage des Wahlraums				    Abgrenzung des  
			   (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort,		  Wahlbezirks 
			   Zimmer-Nr.)

001			�   Rathaus Balzheim, 					    Unterbalzheim 
Am Dorfplatz 8,  
88481 Balzheim, Sitzungssaal

002				�   Alte Schule, Mühlstraße 5, 			  Oberbalzheim 
88481 Balzheim, Seminarraum 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit 
vom 26.01.2026 bis 15.02.2026 übersandt worden sind, sind der Wahl-
bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu 
wählen hat. Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahl-
ergebnisses um 15.30 Uhr in 88481 Balzheim, Rathaus Unterbalzheim, 
Am Dorfplatz 8,  Zimmer 1 und 2, Obergeschoss zusammen.

3. �Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die 
Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und zur Identitätsfest-
stellung ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzu-
bringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler 
erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausge-
händigt. Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a) �für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der 
Bewerber und gegebenenfalls Ersatzbewerber der zugelassenen 
Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei Kreiswahlvor-
schlägen von Einzelbewerbern außerdem die Angabe Einzelbe-
werber und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis 
für die Kennzeichnung,

b) �für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeich-
nung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, 
auch diese, und jeweils die Namen der ersten fünf Listenbewer-
ber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibe-
zeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Erststimme in der Weise ab,
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, und seine 
Zweitstimme in der Weise, dass er auf dem rechten Teil des Stimm-
zettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 

Rückblick auf den Rathaussturm 

Am 12.02.2026 wurde das Rathaus erfolgreich von den Keßler-Hexa 
gestürmt. Bürgermeister Hartleitner und Kämmerer Fink wurden 
dabei gefesselt den Schaulustigen vorgeführt und mussten sich 
dem närrischen Treiben beugen. Begleitet wurde der Rathaus-
sturm von den Grundschülern sowie den Kindern des Kindergar-
tens Unterbalzheim, die das Spektakel mit großen Augen verfolg-
ten. Besonders laut wurde gejubelt, als dem Bürgermeister von 
der ersten Zunftmeisterin Sabine Puff symbolisch die Krawatte 
abgeschnitten und die närrischen Gesetze verlesen wurden. Im 
Anschluss durften sich alle Beteiligten über süße Berliner freuen.

Wir verabschieden die Fasnet mit einem kräftigen „Kexler - Hexa“ 
und wünschen einen guten Start in die Fastenzeit!

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
 

Gemeinde Balzheim 
Alb-Donau-Kreis 

 

Sie haben Freude am Umgang mit Kindern, sind zuverlässig und engagiert? 
Dann werden Sie Teil unseres Teams! Quereinsteiger (m/w/d) sind herzlich willkommen! 
 

Wir suchen ab dem Schuljahr 2026/27 
 

Betreuungskräfte (m/w/d) 
 

für die Ganztagesbetreuung von Grundschulkindern in den Ferien 
 

Das bringen Sie mit: 
✓ Freude am Umgang mit Kindern 
✓ Teamgeist und eine kooperative Arbeitsweise 
✓ Flexibilität im Arbeitsalltag 
✓ Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein 
 

Wir bieten Ihnen: 
✓ eine sinnstiftende Tätigkeit in einem wertschätzenden Umfeld 
✓ ein offenes, unterstützendes Team 
✓ Kostenübernahme der notwendigen Fortbildung 
✓ ermäßigten Zugang zu vielen Sport- und Wellnessangeboten über EGYM Wellpass 
✓ flexible Arbeitszeitmodelle 

 
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich gerne an Herr Bürgermeister Hartleitner 
(Tel. 07347/9578-10) oder per Mail an personal@gemeinde.balzheim.de. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann schicken Sie Ihre Bewerbung an Gemeinde Balzheim, Am Dorfplatz 8, 88481 Balzheim 
oder per E-Mail an personal@gemeinde.balzheim.de. 
 
Wir freuen uns auf SIE! 
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gelten soll. Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine 
des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe 
nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine oder dem besonderen 
Nebenraum darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. �Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. �Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a) �durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlkreises oder

b) �durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebe-
hörde einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, einen amt-
lichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im 
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angege-
benen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen 
Stelle abgegeben werden.

6. �Ungültig sind Stimmabgaben, wenn der Stimmzettel eine Ände-
rung, einen Vorbehalt oder einen beleidigenden oder auf die 
Person des Wählers hinweisenden Zusatz enthält oder wenn 
sich bei der Briefwahl in dem Stimmzettelumschlag sonst eine 
derartige Äußerung befindet oder der Stimmzettelumschlag 
gekennzeichnet ist (§ 42 Absatz 1 Satz 1 Nummern 6 und 7 des 
Landtagswahlgesetzes).

7. �Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen 
Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 8 
Absatz 3 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes). Ein Wahlberechtig-
ter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an 
der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten 
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Wil-
lensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsper-
son besteht (§ 8 Absatz 4 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes). Wer 
unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt 
wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäu-
ßerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme 
abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absätze 1 und 3 des Straf-
gesetzbuches).

Balzheim, 20.02.2026
gez. Hartleitner, Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG
Truppenübung der Bundeswehr

Die Bundeswehr hat für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 
04.03.2026 eine militärische Übung (Manöver) angemeldet, von der 
unter anderem auch das Gemeindegebiet Balzheim betroffen ist.
•	 Übungsart: Durchschlageübung
•	 Übungsraum: LKrs Alb-Donau-Kreis / OBERDISCHINGEN, 

LKrs Neu-Ulm / WEIßENHORN, LKrs Neu-Ulm / UNTERROTH, 
LKrs Unterallgäu / NIEDERRIEDEN, LKrs Memmingen / MEM-
MINGEN, LKrs Ravensburg / LEUTKIRCH im Allgäu, LKrs Sig-
maringen / PFULLENDORF, LKrs Sigmaringen / KRAUCHEN-
WIES, LKrs Ravensburg / AULENDORF, LKrs Biberach / 
BIBERACH on the RISS, LKrs Biberach / LAUPHEIM

•	 sonstige Ballungsräume: BURGRIEDEN, BERKHEIM, DIETEN-
HEIM, TANNWEILER, UMMENDORF, HAIDGAU, ERLENMOOS, 
BAD WURZACH, HEIMERTINGEN

•	 Beteiligte Truppen: Kompanie/Batterie/Staffel bzw. bis zu 
250 Soldaten, 15 Radfahrzeuge, Luftfahrzeuge/Drohnen

•	 Besonderheiten: Die Übung findet auch nachts statt.

Hinweise an die Bevölkerung:
Die Bevölkerung wird gebeten, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppe fernzuhalten.

Schadensregelung:
Etwaige Manöver-/Übungsschäden sind innerhalb eines Monats 
nach Beendigung der Übung schriftlich bei der Gemeinde oder 
direkt bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Scha-
densregulierungsstelle) zu melden. 

Einkaufen am Dorfplatz

Brothütte – Bäckerei und Cafe
Montag bis Freitag 						      7.00 Uhr – 14.00 Uhr
Samstag 									         7.00 Uhr – 12.00 Uhr

Mittwoch:	
Braterei Mössle							       10.30 Uhr - 18.00 Uhr
Sparkasse Ulm							       14.00 Uhr – 15.30 Uhr

Donnerstag:
Bauernhofmetzgerei Junginger			   13.45 Uhr - 16.45 Uhr

Auf der Homepage www.braterei-moessle.de wird jeweils  
mittwochs ab 10.00 Uhr veröffentlicht, wenn der Verkaufswagen 
Braterei Mössle nicht auf den Dorfplatz kommt.

Öffnungszeiten Postfiliale Balzheim 

Mo., Mi., Fr.									        14.00 bis 17:00 Uhr
Di., Do., Sa.									        9.00 bis 12:00 Uhr

Anschrift der Postfiliale in Balzheim:
Sterngasse 6, 88481 Balzheim

Gemeinderat

Einladung zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderats 
am Montag, 23.02.2026

Am Montag, den 23.02.2026, 19 Uhr, findet im Rathaus, Sitzungssaal, 
eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats statt.

Erreichen Sie Menschen 
in Ihrer Nähe.
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II.
BACHOFFENLEGUNG AM REHAPARK, NACHBESSERUNGSARBEITEN

Nach dem aufgetretenen Wasserschaden im Reha-Park fanden 
eine vorläufige Abdichtung mittels Folie sowie umfangreiche 
Untersuchungen zur Ursache statt. Letztendlich ist davon auszu-
gehen, dass die im Zuge der Baumaßnahme nicht erfolgte Abdich-
tung ursächlich ist. Das Ingenieurbüro Wassermüller hat einen 
Vorschlag erarbeitet, wie der Bach nachträglich abgedichtet wird. 
Hierzu ist unter anderem eine andere Gestaltung mit extra anzu-
fertigen Beton U-Elementen erforderlich. Die Abstimmung mit dem 
Landratsamt ist erfolgt. Es muss ein Antrag auf Änderung der 
ursprünglichen Plangenehmigung gestellt werden. Herr Scherraus 
vom Ingenieurbüro Wassermüller stellt die Planungen in der Sit-
zung vor und erläutert das weitere Vorgehen: Die Gemeinde stellt 
den Antrag beim Landratsamt, wobei eine Genehmigung zu erwar-
ten sei. Mit Zustimmung des Grundstückinhabers wird der Bach 
dann in der neuen Variante abgedichtet und zunächst beobachtet, 
um die Dichtigkeit zu gewährleisten. Laut Aussage der Versiche-
rung des Ingenieurbüros Wassermüller stehe die Gemeinde in der 
Pflicht Kosten für die Folie zur Abdichtung und die Mehrkosten der 
neuen Variante zu tragen. Herr Scherraus erwartet Ende der Woche 
die Rückmeldung des Gutachters, woraufhin eine Kostenberech-
nung erfolgen kann.

BM Hartleitner fasst seinerseits zusammen, dass die Gemeinde 
den Antrag beim Landratsamt stellt, eine konkrete Zusage zur Kos-
tenübernahme der Versicherung vom Ingenieurbüro Wassermüller 
erwartet und parallel die von der Gemeinde eingeschaltete Rechts-
anwältin zu den Pflichten der Gemeinde befragen wird. GR Cols-
mann stellt fest, dass der Gemeinderat die technischen Bedingun-
gen nicht beurteilen kann. Grundsätzlich unterstütze der 
Gemeinderat die Planung des Ingenieurbüros Wassermüller, inter-
essant sei allerdings, welche Kosten der Gemeinde entstehen. 
Herr Scherraus kann durch die bisherige Verkettung der Umstände 
keine andere Variante zur Abdichtung empfehlen. GR Federhen 
wünscht sich für künftige gemeinsame Projekte, dass die Funkti-
onsfähigkeit stets den Vorrang vor einer naturnahen Gestaltung 
hat. GR Baur erkundigt sich, ob der Wasserdurchfluss bei der 
neuen Bauweise gleich bleibt wie bisher geplant, da der erhöhte 
Durchfluss Ziel des Projekts gewesen sei. Herr Scherraus gibt an, 
dass der Wasserdurchfluss gleich bleiben wird. GR J. Gerster und 
Herr Scherraus werden sich wegen weiterer Möglichkeiten zur Ver-
besserung im Detail miteinander in Verbindung setzen.

III.
NEUBAU EINES ÄRZTEHAUSES

GR Colsmann ist befangen und nimmt im Zuschauerbereich Platz.

BM Hartleitner gibt bekannt, dass für den geplanten Neubau einer 
Arztpraxis der ursprünglich favorisierte Standort in der Weiher-
straße in Oberbalzheim zugunsten des Eckgrundstücks Haupt-
straße/Am Dorfplatz (westlich des bestehenden Rathauses) auf-
gegeben wurde. Es hat sich herausgestellt, dass der Standort in 
Unterbalzheim auf gemeindeeigenem Grundstück kostengünstiger 
und mit dem Synergieeffekt möglich ist, zugleich den bereits unter 
seinem Vorgänger und dem damaligen Gemeinderat anvisierten 
Neubau eines Rathauses anzugehen. Dieses hat einen hohen 
Sanierungsbedarf und weist funktionale Defizite (z.B. fehlende 
Barrierefreiheit) auf. Somit könnten am neu gewählten Standort zu 
ähnlichen Kosten gleich zwei Projekte der Gemeinde auf den Weg 
gebracht werden. 

GR Maul verdeutlicht, dass gemäß dem Gesetz über die Grund-
sätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder (HGrG) die 
Verwaltung zu Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verpflichtet ist. 

TAGESORDNUNG ÖFFENTLICHER TEIL
1. Fragen der Einwohner
2. �Stellungnahme der Gemeinde zu Baugesuchen; Antrag auf Bau-

genehmigung im vereinfachten Verfahren
	� Bauvorhaben: Aufbau von Gauben, Anbau eines Balkons im Dachge-

schoss des bestehenden Wohnhauses und Anbau eines Sommer-
gartens im Erdgeschoss, Flst.Nr. 218/1, Ringstraße 22, Oberbalzheim

3. �Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für die Schüler der 1. 
Klasse ab dem Schuljahr 2025/2026; Anpassung des derzeitigen 
Betreuungsmodells für Klasse 1-4 und Einführung einer Ferien-
betreuung für Klasse 1

4. �Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für 
das Haushaltsjahr 2026

5. Ehrenamtliche Entschädigung der Ersthelfer vor Ort des DRK
6. �Antrag des DRK-Ortsvereins Dietenheim-Balzheim auf Umwand-

lung des gewährten Zweckgebundenen Zuschusses für den 
Ausbau des DRK-Fahrzeugs in einen frei verwendbaren 
Zuschuss, u.a. für Defibrillatoren

7. Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen

Maximilian Hartleitner
Bürgermeisiter

Aus dem Gemeinderat
Sitzung vom 26.01.2026

GR Frajhaut und H. Gerster fehlen entschuldigt.
I.

FRAGEN DER EINWOHNER
1. Eine Bürgerin erkundigt sich nach dem regelmäßig im Haushalt 
eingeplanten Budget für Jugendliche und ob hier bereits eine Ver-
sammlung oder Umfrage stattgefunden habe. BM Hartleitner ver-
neint dies und legt dar, dass auch dieses Jahr wieder ein Budget 
vorgesehen ist. GR Stetter möchte sich hierzu gerne aktiv einbrin-
gen und hält eine Versammlung auch für sinnvoll.

2. �Die Bürgerin weist außerdem darauf hin, dass der Zustand des 
Gehwegs in der Ulmer Straße hätte geprüft werden sollen. Dies 
sei in einer Sitzung im Juli 2025 zugesagt worden. BM Hartleitner 
erklärt, dass der Zustand der Ulmer Straße verwaltungsintern 
geprüft und eine Sanierung zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
beschlossen wurde.

3. �Die Bürgerin thematisiert des Weiteren den Räumdienst und for-
dert eine sorgfältigere Räumung der Straßen, welche die Grund-
stücksein-/-ausfahrten nicht blockiert. BM Hartleitner bittet um 
Verständnis, dass es dem Räumdienst bei entsprechenden 
Schneemassen auf der Straße nicht auch noch möglich ist, jede 
Grundstückszufahrt schneefrei zu halten. GR und Bauhofleiter J. 
Gerster stellt fest, dass die Gemeinde grundsätzlich überhaupt 
keiner Räumpflicht aller Straßen im Ort unterliegt und eine 
andere Herangehensweise nicht möglich sei. Parkende Autos 
auf der Straße erschweren zusätzlich den ordentlichen Winter-
dienst. Der Vorschlag der Bürgerin mehr oder ausschließlich 
Salz zu streuen, lehnt er ab, da dies bei den Schneemassen der 
vergangenen Tage keine Wirkung zeige.

Die Bürgerin erkundigt sich nach einer zu erwartenden Bearbei-
tungszeit der genannten Punkte, vor allem aber beim Thema 
Jugend-Budget. BM Hartleitner trifft dazu keine Aussage.  Vor der 
Behandlung der weiteren TOPs weist GR Maul die anwesende Bür-
gerschaft darauf hin, dass nicht nur in der Sitzungs-Auslage im 
Besucherbereich die Beratungsvorlagen zu TOP 5 bis 7 fehlen, son-
dern diese auch dem Gemeinderat nicht vorliegen.
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prüfen. GR J. Gerster stellt fest, dass für das Objekt bereits Woh-
nungen genehmigt wurden und es sich nun um eine Umnutzung 
handelt. BM Hartleitner sieht keinen Nachteil für das Ortsbild und 
betont den Vorteil von neuen Arbeitsplätzen und einem weiteren 
Gewerbetreibenden am Ort.

Die Gemeinde Balzheim erteilt zur beantragen Nutzungsänderung 
das Einvernehmen gem. § 36 i.V.m. § 34 BauGB. Gleichzeitig wird 
als Angrenzer zugestimmt.

Der Beschluss wird einstimmig gefasst.

V.
VORBERATUNG DES HAUSHALTS FÜR DAS JAHR 2026 MIT INVESTITI-

ONSPROGRAMM UND STELLENPLAN

BM Hartleitner weist darauf hin, dass das erste Mal seit Langem 
kein ausgeglichener Ergebnishaushalt aufgestellt werden kann. 
Das Verhältnis von Ein- und Auszahlungen ist zwar weiterhin noch 
positiv, das negative Ergebnis ergibt sich jedoch aus Abschreibun-
gen. Im Vergleich zum Vorjahr sind weniger Stellen unbesetzt, was 
ja gut ist, aber zugleich die Personalkosten steigen lässt. Kämme-
rer Fink ergänzt, dass dies nicht bedenklich sei, da die Gemeinde 
noch über ausreichend Rücklagen verfügt.

Gegenüber dem vorliegenden Haushaltsentwurf sollen folgende 
Investitionen ergänzt werden:
•	 Der Hochwasserschutz Weinberggraben und die Sanierung Bir-

kenstraße sollen gemeinsam für 2027 eingeplant werden.
•	 Der Außenbereich des Kindergarten Oberbalzheim soll nach 

dem Entfernen eines Baumes wieder aufgewertet werden: 
10.000€

•	 Für den Hochwasserschutz am Rehapark ist eine weitere Eigen-
beteiligung zu erwarten: 50.000€

GR Federhen bedankt sich bei Kämmerer Fink für die umfassende 
Vorbereitung und qualifizierten Antworten auch während des 
Workshops für die Gemeinderäte. Der GR vertritt die Meinung, 
dass Schulden, wie z.B. für den Neubau der Arztpraxis und des Rat-
hauses unbedenklich sind, da es sich um Investitionen handelt, 
die die Gemeinde voranbringen und durch die Werte geschaffen 
werden. Die Haushaltsverabschiedung findet in der folgenden Sit-
zung statt.

VI.
FORTSCHREIBUNG DES NAHVERKEHRSPLANS DES ALB-DONAU-

KREISES

Die Gemeinderäte beklagen den Umstand, dass die in der Einla-
dung aufgeführte Beratungsvorlage nicht erstellt wurde. Der Ent-
wurf des Nahverkehrsplanes des Alb-Donau-Kreises lag den 
Gemeinderäten vollständig zur Durchsicht vor. Im Gremium wer-
den folgende Punkte zur Weiterleitung an das Landratsamt gesam-
melt:
1.	 Es wird eine Gleichbehandlung mit den anderen Gemeinden im 

Illertal und die Aufnahme ins Linienbündel Illertal gewünscht. 
(Die Linie 716 verläuft durch drei Landkreise und wird daher 
separat vergeben. Dies übernimmt der Landkreis mit dem 
größten Streckenabschnitt: Biberach)

2.	 Gefordert werden außerdem regelmäßige und verlässliche 
Verbindungen zum Bahnhof nach Illertissen. Die stündlichen 
Abfahrtszeiten sollten an den Zugfahrplan angepasst werden.

3.	 Auf Seite 26 sind zwar Haltestellen in Neu-Ulm, jedoch nicht in 
Illertissen gelistet. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass auch die 
Schulen in Illertissen für den Fahrplan im Alb-Donau-Kreis 
berücksichtigt werden.

4.	 In der Tabelle der Arbeitsstätten auf Seite 12 bleibt Balzheim 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind die zentralen Grundsätze, 
die eben durch den Gemeinderat zu prüfen sind. Daher bestand im 
eigentlichen Sinne keine Wahlmöglichkeit zwischen Ober- und 
Unterbalzheim, sondern es gab nur die Option Unterbalzheim.

Architekt Dirk Hübner stellt erstmals öffentlich die Pläne und Mög-
lichkeiten vor: Geplant sei ein Neubau neben dem bestehenden 
Rathaus, um dort im Erdgeschoss eine Arztpraxis zu verwirklichen 
und im 1. Obergeschoss und Dachgeschoss eine Interimslösung für 
die Gemeindeverwaltung zu bieten. Im Anschluss (Bauabschnitt 2) 
könne das aktuelle Rathaus abgerissen und neu gebaut werden. 
Die Pläne bieten unterschiedliche Dachformen und die Option 
eines Kellers. Herr Hübner erklärt außerdem, dass mehrere ELR-
Zuschüsse in Frage kämen und geprüft werden könnten, insbeson-
dere bei Holzbauweise.

BM Hartleitner legt dar, dass bei einer Umsetzung der Arztpraxis in 
Oberbalzheim die Gemeinde kaum Zuschüsse beantragen könne, 
da dies keine Pflichtaufgabe der Gemeinde darstelle – ein Rathaus 
hingegen schon. GR Federhen weist auf künftige Reparatur- & 
Renovierungskosten des Rathauses und die Kosten in den letzten 
Jahren hin Er spricht sich für die Gestaltung der Dorfmitte und eine 
geschlossene Finanzierung von Bauabschnitt 1+2 aus. GR J. Gerster 
stimmt dem zu und ergänzt, dass ein Bauabschnitt 3 (evtl. Sozial-
wohnungen o.ä.) in Richtung Osten noch nicht relevant sei. BM 
Hartleitner spricht sich für einen Bauausschuss aus, welcher sich 
z.B. bei der Planung des neuen Feuerwehrhauses sehr gelohnt 
habe.

Der Neubau des Ärztehauses (Bauabschnitt 1) soll am Standort 
Am Dorfplatz erfolgen und im Zusammenhang mit einem Neubau 
des Rathauses (Bauabschnitt 2) erfolgen bzw. hierfür schon 
Räumlichkeiten für eine Interimslösung bereithalten.  Das Archi-
tekturbüro Bauke und Hübner wird auf der Grundlage der vorge-
stellten Planung mit der weiteren Ausarbeitung beauftragt.  
Hierzu soll ein unterstützender „Bauausschuss“ bestehend aus 
Architekt, Bürgermeister, Vertreter der Gemeindeverwaltung 
(Herr Fink) zwei Gemeinderäten (J. Gerster und Federhen) und 
zwei Vertretern der Ärzteschaft gebildet werden. Die Gemeinde-
verwaltung wird beauftragt, Fördermöglichkeiten zu untersuchen 
und entsprechende Anträge vorzubereiten.  Der Beschluss wird 
vom Gemeinderat einstimmig angenommen.

IV.
STELLUNGNAHME DER GEMEINDE ZU BAUGESUCHEN;

ANTRAG AUF BAUGENEHMIGUNG IM VEREINFACHTEN VERFAHREN
BAUVORHABEN: NUTZUNGSÄNDERUNG ERDGESCHOSS UND OBER-

GESCHOSS ZU BÜRORÄUMEN,
FLST:NR: 6/6, HIRSCHSTRA?E 21, OBERBALZHEIM

Der Gemeinde liegt der Bauantrag auf Nutzungsänderung des 
Wohnhauses Hirschstraße 21, Flst.Nr. 6/6 in Oberbalzheim vor. Das 
Vorhaben liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans 
und ist daher nach § 34 BauGB zu beurteilen. Das Grundstück ist 
im Flächennutzungsplan als Mischgebiet ausgewiesen. Der Bau-
herr wird im linken Teil des bestehenden Wohnhauses im Erd- und 
Obergeschoß Büroräume für seine Firma einbauen. So sollen ins-
gesamt 7 Büroräume mit 9 Arbeitsplätzen sowie Sozialräume für 
die Mitarbeiter entstehen. Im Dachgeschoss ist eine Wohnung 
geplant. Durch die Nutzungsänderung gelten andere Vorschriften 
an die Stellplätze. Mit den ausgewiesenen 15 Stellplätzen und 1 
Garage werden die notwendigen Stellplätze gem. Stellplatzverord-
nung der LBO mehr als erfüllt. Eine Nachbarbeteiligung ist nicht 
durchzuführen.  BM Hartleitner wird auf die bereits vor Ort laufen-
den Maßnahmen und einen am Gebäude abgestellten Container 
aufmerksam gemacht. Ob hier eine Genehmigung notwendig wäre 
oder vorliegt, ist unklar. Der Vorsitzende sagt zu, die Sachlage zu 
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Gemeindeverwaltungsverband, allerdings liegen die Ortschaf-
ten recht weit auseinander

•	 Es gibt einen österreichischen Anbieter mit eigenem Personal 
für die Ferienbetreuung, allerdings erst ab 15 Kindern, der in 
der Region wirbt und dessen Beauftragung von einigen Kom-
munen erwogen wird.

GR Walcher führt aus, dass BM Hartleitner in der Sitzung vom 
08.12.2025 vom Gemeinderat um die Klärung einiger offener Fragen 
und die Vorlage eines Konzepts gebeten wurde, was aus ihrer Sicht 
nicht erfüllt wurde. Sie schlägt daher die Gründung eines Arbeits-
kreises bestehend aus zwei Gemeinderäten, der Schulleitung Frau 
Kilian-Abt, den Vertretern des Elternbeirats (Frau von Bastineller, 
Frau Rösler) und Vertretern der Gemeindeverwaltung (BM Hartleit-
ner, Kämmerer Fink) vor. Die Gemeinderäte Frajhaut und H. Gerster 
sollen im Nachgang an die Sitzung informiert werden, um evtl. Teil 
des Arbeitskreises zu werden. GR Walcher und GR Stetter erklären 
sich ebenfalls bereit. BM Hartleitner zeigt sich dem gegenüber 
offen. Als erster Termin wird Dienstag, den 03.02.2026 um 18 Uhr in 
der Schule vereinbart.

GR Federhen begrüßt die Initiative von GR Walcher, bemängelt 
aber, dass es nicht Aufgabe des Gemeinderats sei und die Verwal-
tung diesbezüglich bisher keine Organisation übernommen habe 
bzw. auch keinen Ansprechpartner für Jugend und Soziales vor-
weisen könne, was er jedoch aufgrund der steigenden Aufgaben in 
diesem Bereich dringend empfehle.

IX.
BEKANNTGABEN; ANFRAGEN; ANREGUNGEN

1. Bauantrag Hauptstr. 4
BM Hartleitner informiert über die Ablehnung des Bauantrags 
durch das Landratsamt.

2. Überwachungskameras
GR Maul erkundigt sich nach dem aktuellen Stand der Überwa-
chungskameras. Jetzt in der dunklen Jahreszeit sei ein guter Zeit-
punkt diese anzubringen.
BM Hartleitner wird Angebote einholen.

3. Verkehrsschau
GR Colsmann informiert sich zum Termin der geplanten Verkehrs-
schau. BM Hartleitner hat noch keinen Termin vereinbart, ein Ter-
min nach dem Winter sei vorstellbar.

4. Asphaltierung des Recyclinghofes
GR Stetter erkundigt sich nach dem Angebot der Firma Baur zur 
Asphaltierung des Recyclinghofes.
Dem Vorsitzenden liegt noch kein Angebot vor.

5. Ratsinformationssystem
GR Federhen möchte gerne die nächsten Schritte erfahren
BM Hartleitner erläutert, dass noch Änderungen vorgenommen 
werden, als nächstes dann aber ein Schulungstermin für die 
Gemeinderäte erforderlich sei.

Landratsamt

Sitzung des Ausschusses für Bildung, Gesundheit, Kultur 
und Soziales des Kreistags

Am Montag, 23.02.2026, findet im großen Sitzungssaal des Land-
ratsamts in Ulm eine Sitzung des Ausschusses für Bildung, 

vollkommen unerwähnt.
5.	 Alternative Projekte wie beispielsweise ein “Rufbus” werden 

bisher nicht in Betracht gezogen. Balzheim würde sich für ein 
Pilotprojekt gerne anbieten.

GR Federhen legt dar, dass die meisten Fahrten aus Balzheim in 
Richtung Ulm stattfinden und deshalb hier auch eine bessere Ver-
bindung bestehen sollte. GR Walcher betont, dass in diesem Zuge 
die Schulen im Landkreis Biberach (Erolzheim, Ochsenhausen...) 
nicht vergessen werden dürfen. BM Hartleitner wird ein Schreiben 
an das Landratsamt verfassen.

VII.
ANTRAG DES DRK-ORTSVEREINS DIETENHEIM-BALZHEIM AUF 
UMWANDLUNG DES GEWÄHRTEN ZWECKGEBUNDENEN ZUSCHUS-
SES FÜR DEN AUSBAU DES DRK-FAHRZEUGS IN EINEN FREI VER-

WENDBAREN ZUSCHUSS U.A. FÜR DEFIBRILLATOREN

Die Gemeinderäte beklagen den Umstand, dass die in der Einla-
dung aufgeführte Beratungsvorlage nicht erstellt wurde.
BM Hartleitner entgegnet, dass die Angelegenheit schnell geklärt 
sei und trägt mündlich vor: Die Gemeinderatsgremien von Balz-
heim und Dietenheim haben im Jahr 2025 entschieden, den Aus-
bau des Mannschaftstransportwagens des DRK-Ortsvereins Die-
tenheim-Balzheim zu bezuschussen. Parallel wurden für den 
Ausbau seitens des DRK Zuschussanträge an die regional vertrete-
nen Banken gestellt. Von dieser Seite wurden nun sehr hohe 
Zuschusszusagen ausgesprochen, sodass der Ausbau des Fahr-
zeugs allein aus diesen Zuschüssen zu 100% finanziert werden 
kann. Parallel hat der Ortsverein aber auch andere Investitionen 
getätigt. Die wichtigste war hierbei die Anschaffung von vier Defi-
brillatoren für unsere Ersthelfer vor Ort (Koste: 6.515€). Der 
Gemeinderat muss nun entscheiden, ob die Umwandlung des 
gewährten zweckgebundenen Zuschusses (Ausbau des DRK-Fahr-
zeugs) in einen frei verwendbaren Zuschuss, u.a. zur Anschaffung 
der Defibrillatoren, möglich ist. Im Gemeinderat kommt u.a. die 
Frage auf, ob die vom DRK genannten Defibrillatoren zur Ausstat-
tung der Fahrzeuge gehören.
Aufgrund offener Fragen fordern die Gemeinderäte mehr Informa-
tionen und eine vorbereitete Beratungsvorlage.

Der TOP wird vertagt.

VIII.
UMSETZUNG DES RECHTSANSPRUCHS AUF GANZTAGESBETREUUNG 

IN DER GRUNDSCHULE AB DEM SCHULJAHR 2026/27

BM Hartleitner fasst bisherige Entscheidungen und Erkenntnisse 
zusammen:
•	 Die Grundschule Balzheim wird keine Ganztagesschule.
•	 Der Mehrzweckraum soll für die Betreuung hergerichtet wer-

den.
•	 Die Betreuung während der Schulzeiten kann durch ein Erhö-

hen der Stunden bereits bestehender Mitarbeiter gesichert 
werden.

•	 Die Betreuung in den Ferien bereitet der Gemeinde aktuell 
noch Schwierigkeiten.

BM Hartleitner führt des Weiteren aus, welche Überlegungen 
andere Gemeinden anstellen:
•	 Kirchberg, Dettingen und Erolzheim stimmen sich miteinander 

für die Ferienzeiten ab. Balzheim könnte sich dort anschließen.
•	 Erlenmoos hat mit Steinhausen a. d. Rottum und Gutenzell-

Hürbel bereits einen Kooperationsvertrag geschlossen, wel-
cher als Vorlage verwendet werden könnte

•	 Mittelbuch rechnet mit ca. 200-300€ Kosten für die Eltern pro 
Monat

•	 Illerrieden und Balzheim sind zwar gemeinsam im gleichen 
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Mi.: 					     15.00 - 18.30 Uhr
sowie nach vorheriger Terminabsprache

Die Telefonzentrale ist aktuell in der Regel besetzt:
vormittags
Mo.-Fr. 					     8.30 – 12.00 Uhr
nachmittags
Mo.,Di. u. Do. 			   14.00 – 16.00 Uhr
Mi 						      15.00 – 18.30 Uhr

Die telefonische Erreichbarkeit der einzelnen Mitarbeiter kann 
abweichen.

Bankverbindungen
Sparkasse Ulm	
BIC SOLADES1ULM		 IBAN DE27 6305 0000 0002 7001 57
Donau-Iller Bank eG	
BIC GENODES1EHI		  IBAN DE97 6309 1010 0061 0430 01

Abfall-Info
Kontakt
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft  
Alb-Donau-Kreis
Karlstraße 31, 89073 Ulm
Kundencenter

Tel. 0731 / 185-3333, E-Mail: kundenservice@aw-adk.de
www.aw-adk.de

Aktuelles
www.aw-adk.de/news/

Recyclinghof

Carl-Otto-Weg 16, Industriegebiet Unterbalzheim 

Grundschule Balzheim
Am Sportplatz 3
Telefon		  0 73 47 - 95 85-0
E-Mail		  Grundschule@balzheim.schule.bwl.de

Kindergarten Unterbalzheim
Hermannstraße 8
Telefon		  0 73 47 - 36 43
E-Mail		  kiga-unterbalzheim@gemeinde.balzheim.de

Kinderkrippe Unterbalzheim
Uhlandstraße 3
Telefon		  0 73 47 - 9 20 01 29
E-Mail		  kinderkrippe@gemeinde.balzheim.de

Kindergarten Oberbalzheim
Memminger Straße 2
Telefon		  0 73 47 - 22 32
E-Mail		  kiga-oberbalzheim@gemeinde.balzheim.de

Grundbuchamt
Amtsgericht Ulm - �Grundbuchamt - 
Zeughausgasse 14, 89073 Ulm
Telefon					     0731 189-3400
Telefax						     0731 189-3438
E-Mail						      Poststelle@GBAUlm.justiz.bwl.de

Gesundheit, Kultur und Soziales des Kreistags statt. Beginn ist um  
14:30 Uhr.

Tagesordnung
Öffentliche Beratung
1.	 Präsentation der Gewerblichen Schule Ehingen
2.	 Erhöhung der laufenden Geldleistungen in der Kindertages-

pflege ab 1. Januar 2026
3.	 Vorstellung des Ehrenamtportals
4.	 Annahme einer Spende
5.	 Bekanntgaben
Heiner Scheffold
Landrat

Abfall

Ansprechpartner für die Abfallentsorgung

Die Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis ist für den Großteil der 
Abfallentsorgung zuständig – aber nicht für alles. Manche Bereiche 
wurden vom Gesetzgeber der Privatwirtschaft zugeteilt, insbeson-
dere der Gelbe Sack und die Blaue Tonne. Für sie gibt es für Fragen 
und Reklamationen eigene Ansprechpartner. Darüber hier ein 
Überblick:

Restmüll, Biomüll, Sperrmüll:
Kundenservice der Abfallwirtschaft, 
Tel. 0731/185-3333 (Mo-Fr 8-18 Uhr),
E-Mail: kundenservice@aw-adk.de

Gelber Sack:
Fa. Veolia, Tel. 0800 0785600,
E-Mail: de-ves-info-ulm@veolia.com

Blaue Tonne: 
Fa. Knittel, Vöhringen
Telefon 0 73 06 / 96 16-0
E-Mail: info@knittel-entsorgung.de
www.knittel-entsorgung.de
Entsorgungszentren, Wertstoffhöfe, Grüngut-Sammelplätze: 
Kundenservice der Abfallwirtschaft, 
Tel. 0731/185-3333 (Mo-Fr 8-18 Uhr),
E-Mail: kundenservice@aw-adk.de

Problemstoffsammlung und Grüngutabfuhr:
Kundenservice der Abfallwirtschaft, 
Tel. 0731/185-3333 (Mo-Fr 8-18 Uhr),
E-Mail: kundenservice@aw-adk.de	

Anmeldung Sperrmüll und Behältertausch:
Kundenservice der Abfallwirtschaft, 
Tel. 0731/185-3333 (Mo-Fr 8-18 Uhr),
Bürgerportal unter www.aw-adk.de > Kunden-Login

BÜRGERSERVICE

Gemeinde Balzheim, Am Dorfplatz 8

Telefon	 0 73 47 - 95 78-0
Telefax	 0 73 47 - 95 78-16	
E-Mail	 info@gemeinde.balzheim.de
Internet	 www.balzheim.de

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung:
Mo., Do., Fr.: 			    8.30 - 12.00 Uhr
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psychischer Erkrankung.

Kontakt: Evelina Krikau, Königstraße 65, Dietenheim. 
Telefon: 07347 9588 100,
Mobil: 0175 2632318, evelina.krikau@bruderhausdiakonie.de

Wir sind i.d.R. erreichbar Mo-Fr 8:30-16:00 Uhr, sollten wir unter-
wegs sein, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf dem Anrufbe-
antworter, dann rufen wir zurück.

Katholische Sozialstation „Iller-Weihung“

Illertisser Straße 3
89165 Dietenheim
Tel.: 07347 / 92 01 24
Fax: 07347 / 92 01 75
e-mail: info@sozialstation-iller-weihung.de
www.sozialstation-iller-weihung.de

Ambulanter Pflegedienst, Haushaltsreinigung, Organisierte Nach-
barschaftshilfe, Fahrdienste, Betreuungsgruppen Dienstag und 
Mittwoch und Tagespflege Dietenheim, Seniorenzentrum
Tel.: 07347 / 95 77 58 88

Dienststunden Büro Dietenheim
Sprechzeiten nach Vereinbarung!

Dienststunden der Geschäfts- und Einsatzstelle Illerrieden, Dorn-
dorfer Str. 1
Montag – Donnerstag		 8:30 – 16:30 Uhr
Freitag						     8:30 – 14:30 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung.

Arbeiter-Samariter-Bund
Samariterweg 1-3, 88477 Orsenhausen
Tel. 07353-9844-0, Fax 07353-9844-155
Hausnotruf /Tagespflege / Essen auf Rädern / Erste-Hilfe-Kurse  
07353-9844-0
E-Mail: info@asb-osn.de
Home: www.asb-osn.de

NOTDIENSTE

Notrufnummern

Polizei												           110
Rettungs- und Feuerwehrleitstelle Notruf		  112
Medizinischer Notfalldienst						      116 117
Zahnärztlicher Notfalldienst Ba-Wü				    01801 116 116  
													             (0,039 Euro/Minute)

Rufnummer für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst (allgemein,-
kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Bereitschaftsdienst): 116117 
(Anruf ist gebührenfrei) Ärztliche Hilfe erhalten Sie unter der kos-
tenfreien Rufnummer 116117, online über das „Patienten-Navi“ 
unter www.116117.de oder unter www.docdirekt.de. Unter www.doc-
direkt.de erhalten Sie online kostenlos und digital eine medizini-
sche Ersteinschätzung und Handlungsempfehlung. Wird eine 
Videosprechstunde empfohlen, kann direkt zu einer telemedizini-
schen Beratung vermittelt werden.

Gutachterausschuss
Gemeinsamer Gutachterausschuss
der Städte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis
- �Geschäftsstelle bei der Stadt Ehingen -
Lindenstraße 22-24
89574 Ehingen (Donau)
www.ehingen.de/gemeinsamer-gutachterausschuss
Telefon					     07391 503-130
E-Mail						      gutachterausschuss@ehingen.de

DRV Deutsche Rentenversicherung
DRV Regionalzentrum Ulm
Wichernstraße 10 (Bastei-Center), 
89073 Ulm
www.drv-bw.de
Telefon					     0731 92041-0
Telefax						     0731 92041-190
E-Mail:						     regio.ul@drv-bw.de

Versichertenberaterin der DRV Bund im Alb-Donau-Kreis 
(Dietenheim, Regglisweiler, Balzheim)

Astrid Härle
Termine und Kontaktzeiten:		  montags von 9.00 – 16.00 Uhr
Telefon							       0157 572 918 57
E-Mail								        astrid.haerle2107@gmail.com

Internationaler Bund, Jugendmigrationsdienst Dietenheim

Unterstützung für Jugendliche mit Migrationshintergrund im Alter 
von 11 bis 26 Jahren z.B. Finden von passenden Freizeitangeboten, 
Bewerbung um Ausbildungs- bzw. Arbeitsplätze, Suche nach 
Sprachkursen, Ausfüllen von Anträgen bzw. Beantworten von Post 
unterschiedlicher Art
Julia Schiersner
Termine nur nach Vereinbarung am Mittwoch und Donnerstag
Telefon							       07347 4854
E-Mail								        julia.schiersner@ib.de

Stadtverwaltung Dietenheim, Königstraße 63, 89165 Dietenheim

Beratung in der Schwangerschaft, bei Schwangerschafts-
konflikt und nach Geburt

Beratungen immer mittwochs und nur nach Terminvereinbarung in 
der Außenstelle der „Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen 
und Familienplanung“ in der Königstraße 65, Dietenheim. 
Anmeldung unter:
Telefon: 					     0731/968570
E-Mail:						     info@schwangerschaftsfragen.de
							       www.schwangerschaftsfragen.de

Pflegestützpunkt Alb-Donau-Kreis
Schillerstraße 30, 89077 Ulm
Kontaktzeiten: Montag, Dienstag, Mittwoch
Sabine Böckeler
Telefon					     0731 185-4501
E-Mail						      sabine.boeckeler@alb-donau-kreis.de

Unterstützungszentrum Dietenheim – Beratung und Unterstüt-
zung für Menschen mit seelischen Belastungen /  
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über die Förder- und AG-Angebote, den bilingualen Zug, die Blä-
serklasse und vieles mehr informieren. Den Eltern wird die Mög-
lichkeit geboten, an Führungen durch das Schulhaus und an Info-
veranstaltungen der Schulleitung teilzunehmen oder einfach im 
Schülercafé miteinander und mit Lehrkräften ins Gespräch zu 
kommen. Für die jungen Besucher ist eine bunte und interessante 
Schulrallye vorbereitet. Wir starten gemeinsam um 13.30 Uhr mit 
einer kurzen Begrüßung in der Mehrzweckhalle gleich neben der 
Realschule.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Volkshochschule Balzheim

Aktuelles Kursprogramm

Eine Anmeldung ist ganz einfach über www.vhs-g.de möglich. 
Folgt uns gerne auf Instagram: @vhsg_albdonaukreis

Volkshochschule Balzheim

Aktuelles Kursprogramm

Eine Anmeldung ist ganz einfach über www.vhs-g.de möglich. 
Folgt uns gerne auf Instagram: @vhsg_albdonaukreis

Aktuelles Kursangebot
26SBA043 Fit im Alltag für Seniorinnen und Senioren
Bärbel Högerle, zertifizierte Übungsleiterin
Stiftungshalle Oberbalzheim, Ulmer Straße 16, 88481 Oberbalzheim
5 Termine ab Di, 24.02.26, 17:00 - 18:00 Uhr
34 €
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Handtuch oder Decke

26SBA045 Rückenfit und starker Beckenboden II
Bärbel Högerle, zertifizierte Übungsleiterin
Stiftungshalle Oberbalzheim, Ulmer Straße 16, 88481 Oberbalzheim
5 Termine ab Di, 24.02.26, 18:15 - 19:15 Uhr
34 €
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Handtuch oder Decke

26SBA040 Zumba Fitness
Elke Arhar
Dorfgemeinschaftshaus Unterbalzheim, großer Saal, Mühlgasse 2, 
88481 Balzheim
10 Termine ab Mi, 25.02.26, 18:30 - 19:30 Uhr
73 €
Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung, Turnschuhe, Getränk, Hand-
tuch

26SBA042 Fit im Alltag für Seniorinnen und Senioren
Bärbel Högerle, zertifizierte Übungsleiterin
Dorfgemeinschaftshaus Unterbalzheim, großer Saal, Mühlgasse 2, 
88481 Balzheim
5 Termine ab Do, 26.02.26, 09:00 - 10:00 Uhr
34 €
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Handtuch oder Decke

26SBA022 Line Dance
Jürgen Schimmel
Vereinshaus, am Sportplatz, 88481 Balzheim

Öffnungszeiten und Anschrift der Bereitschaftspraxis Biberach 
Allgemeine Bereitschaftspraxis Biberach
Sana MVZ Stadt Biberach GmbH 
Marie-Curie-Straße 6
88400 Biberach

Öffnungszeiten:
Sa, So und Feiertage		  9 - 19 Uhr

Kinderärztliche Bereitschaftspraxis Ulm
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin
Erythstraße 24, 
89075 Ulm

Öffnungszeiten: 			   Mo 19 - 22 Uhr,
							       Di 19 - 22 Uhr,
							       Mi 19 - 22 Uhr,
							       Do 19 - 22 Uhr,
							       Fr 19 - 22 Uhr,
							       Sa, So und Feiertage 9 - 21 Uhr.

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit 
dem Rettungsdienst, der in lebensbedrohlichen Fällen Hilfe leis-
tet. Bei Notfällen, zum Beispiel Ohnmacht, Herzinfarkt, akuten 
Blutungen oder Vergiftungen, alarmieren Sie bitte sofort den Ret-
tungsdienst unter der Notrufnummer 112.

Apotheken
20.02.2026			�  Stadt-Apotheke Dietenheim, Königstr. 53, 
					     89165 Dietenheim, Tel.: 07347 / 7564
21.02.2026			�   Rothtal-Apotheke, Untere Str. 5, 89290 Buch, 

Tel.: 07343 / 921450
22.02.2026			�   Kloster-Apotheke Rot, Obere Str. 11, 
					     88430 Rot an der Rot, Tel.: 08395 / 93010
23.02.2026			�   Hirsch-Apotheke, Hauptstr. 8, 
					     89264 Weißenhorn, Tel.: 07309 / 3478
24.02.2026			�  Stadt-Apotheke, Memminger Str. 10, 
					     89264 Weißenhorn, Tel.: 07309 / 2423
25.02.2026			�   St. Ulrich-Apotheke, Reichenbacher Str. 3, 
					     89264 Weißenhorn, Tel.: 07309 / 5200
26.02.2026			�  Marien-Apotheke Erolzheim, Biberacher Str. 3, 

88453 Erolzheim, Tel.: 07354 / 93210
27.02.2026			�   Rats-Apotheke Schwendi, Hauptstr. 26, 
					     88477 Schwendi, Tel.: 07353 / 98470

Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils um 08.00 Uhr früh und 
endet einen Tag später um diese Zeit. Infos auch unter:  
0800 0022833 (kostenfreie Rufnummer Festnetz) und 22833 (von 
Mobilnetzen max. 69 ct./Min) Homepage für Apothekennotdienste: 
www.aponet.de

SCHULE/KINDERGARTEN

Weiterführende Schulen

Informationsnachmittag an der Real-
schule Erolzheim

Die Realschule Erolzheim lädt alle interes-
sierten Schülerinnen und Schüler der 4. 
Klassen mit ihren Eltern am Freitag, den 27. 
Februar 2026, von 13.30 bis 15.30 Uhr herz-
lich zu einem Informationsnachmittag ein!

Die Grundschülerinnen und -schüler sowie ihre Eltern bekommen 
einen Einblick in den Unterricht der Realschule und können sich 
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89171 Illerkirchberg
Tel. 07346-923030, Fax 07346-9230329

Verbandsvorsitzender:				  
BM Daniel Roth     							         
Musikschulleiter: 
Michael Eberhardt M.A.				  
Stellvertretung: Beate Frey
Büroleitung: Heike Maunz
E-mail: musikschule@iller-weihung.de  
www.musikschule-iller-weihung.de

LANDWIRTSCHAFT

Landratsamt

E-Rechnung im landwirtschaftlichen Betrieb: Was zu be-
achten ist

Seit dem 1. Januar 2025 müssen landwirtschaftliche Betriebe 
grundsätzlich in der Lage sein, elektronische Rechnungen im vor-
geschriebenen Format zu empfangen, zu verarbeiten und digital zu 
archivieren. Zwar gelten Übergangsfristen: Bis Ende 2026 – je nach 
Umsatz teilweise auch darüber hinaus – dürfen weiterhin Papier- 
oder PDF-Rechnungen versendet werden, sofern der jeweilige 
Geschäftspartner zustimmt. Dennoch sorgt die neue Regelung bei 
vielen Landwirtinnen und Landwirten weiterhin für Unsicherheit.
Welche Anforderungen konkret gelten und wie Betriebe die gesetz-
lichen Vorgaben praxisnah umsetzen können, erläutert Steuerbe-
rater Andreas Knäuer, Geschäftsführer der LGG Steuerberatung 
GmbH. Er spricht im Anschluss an die Regularien im Rahmen der 
Mitgliederversammlung des Vereins landwirtschaftliche Fachbil-
dung (vlf) Alb-Donau-Ulm.

Die Mitgliederversammlung findet am Dienstag, 3. März 2026, im 
Gasthaus Hirsch, Rißtisser Straße 4 in Ersingen, statt. Beginn ist 
um 20 Uhr. Eingeladen sind alle Mitglieder des vlf Alb-Donau-Ulm 
sowie interessierte Gäste.

5 Termine ab Do, 26.02.26, 19:00 - 20:00 Uhr
45 €
Bitte mitbringen: Bitte bequeme Kleidung, Sport- oder Tanzschuhe 
und ein Getränk

26SBA044 Rückenfit und starker Beckenboden I
Bärbel Högerle, zertifizierte Übungsleiterin
Dorfgemeinschaftshaus Unterbalzheim, großer Saal, Mühlgasse 2, 
88481 Balzheim
5 Termine ab Do, 26.02.26, 10:15 - 11:15 Uhr
34 €
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Handtuch oder Decke

26SBA048 Hatha Yoga
Julia Baur
Alte Schule Oberbalzheim, kleiner Seminarraum, Mühlstraße 5, 
88481 Oberbalzheim
6 Termine ab Mi, 11.03.26, 18:00 - 19:15 Uhr
51 €
Bitte mitbringen: Matte, Decke, Sitzkissen (falls vorhanden)

26SBA046 Hatha Yoga für Fortgeschrittene
Julia Baur
Dorfgemeinschaftshaus Unterbalzheim, großer Saal, Mühlgasse 2, 
88481 Balzheim
ACHTUNG ÄNDERUNG: 2 statt 3 Termine:
Di, 17.03.26, 18:00 - 19:15 Uhr
Di, 24.03.26, 18:00 - 19:15 Uhr
26 €
Bitte mitbringen:  Rutschfeste Matte und Sitzkissen

Zweckverband
„Musikschule Iller-Weihung“

Veranstaltungshinweise:

Schülerkonzert
Es musizieren Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen 
Fachbereichen.
06. März 2026, 19.00 Uhr, Regglisweiler, Bürgerhaus

Info-Schülervorspiel - Vokalbereich
mit Schülerinnen aus den Gesangs-Klassen von Inga Schmitt und 
Maryna Holenko.
Im Anschluss an das Vorspiel besteht die Möglichkeit zur Beratung.
07. März 2026, 10.30 Uhr, Hüttisheim, Kulturstadel

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei

Alle weiteren Veranstaltungen sowie die Ferientermine für das 
Schuljahr 2025/2026 sind auf der Homepage der Musikschule www.
musikschule-iller-weihung.de unter dem Punkt „Aktuelles“ abrufbar.

Anmeldungen sind vereinzelt auch während des Schuljahres möglich. 
Anmeldungen und die Unterrichtsaufnahme sind nach Absprache 
auch während eines Schuljahres möglich. Anmeldungen können 
sowohl Online über unsere Homepage als auch mit Hilfe unseres 
Anmeldeformulars erfolgen. Anmeldeformulare und Gebühren-
ordnungen liegen in den örtlichen Rathäusern und der Geschäfts-
stelle der Musikschule aus oder können von unserer Homepage 
heruntergeladen werden. Lohnenswert ist auch der Download der 
Musikschul-App, über die bereits wichtige Informationen und Mit-
teilungen der Musikschule zugänglich werden.

Zweckverband	 				    Geschäftszeiten:
»Musikschule Iller-Weihung«	 Mo - Fr:. 	  9.00 Uhr - 12.00 Uhr
Schloßstraße 4					     Do.			  16.00 Uhr - 18.00 Uhr

Wir erreichen 
bis zu  
85 % aller 
Haushalte.

In mehr als 20  
attraktiven Gemeinden 
und Städten.
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Copyright: Werner Sauter

Fotografie ist sein langjähriges Hobby von Werner Sauer, als Vor-
standsmitglied des Vöhringer Fotoclub Camera77 e.V. Aber seit sei-
nem Renteneintritt kümmert sich der passionierte Naturfotograf 
Werner Sauter aus Vöhringen mit viel Zeit hauptsächlich um die 
Naturfotografie.  Sein Plan ist die Schönheiten in der Natur festzu-
halten um damit andere Menschen für die Natur zu begeistern und 
sie für deren Schutz zu sensibilisieren.  Er ist Mitglied bei LBV, 
NABU sowie der Gesellschaft für Naturfotografie GDT e.V.

Die Natur so zu erleben erfordert oft viel Geduld und Hingabe, die 
Erlebnisse dabei sind einmalig. Die Mitarbeit an einem 3-jährigen 
ehrenamtlichen Fotoprojekt (2021 - 2023) zum Thema "Naturjuwe-
len Oberschwabens" mit dem Ziel alle Erlöse dem Naturschutz 
zukommen zu lassen hat ihn noch intensiver mit der Natur ver-
bunden. Er ist Co-Author des gleichnamigen Buches (Verlag: 
Tecklenborg 2023) Im Frühjahr 2025 war er zu Gast bei der SWR 
Landesschau Baden Württemberg um zusammen mit seinem Foto-
freund das Foto-Projekt vorzustellen.  In seinem Beitrag führt er 
uns durch die oft wenig beachteten Natur-Schönheiten im Land-
kreis Neu-Ulm (Plessenteich, Polstermähder, Iller- und Donau-
auen)
aus der Zeit vor diesem Projekt.

Stiftung Oberbalzheim 
Imre Freiherr von Palm'sche Stiftung

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evangelische Kirchengemeinde
Balzheim

Gottesdienste
Sonntag Invokavit, 22. Februar 2026

Wochenspruch: „Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die 
Werke des Teufels zerstöre." 1. Johannes 3,8b

9.00 Uhr 		�  Predigtgottesdienst in der Michaelskirche in Wain
				    (Prädikant Holger Denke)

10.15 Uhr 		�  Predigtgottesdienst in der Dreifaltigkeits-Kirche 
Oberbalzheim

				    (Prädikant Holger Denke)

Wochenveranstaltungen
Montag, 23. Februar 2026
19.30 Uhr 		�  Länderinformationsabend zum Weltgebetstag im 

Hans-Ehinger-Haus

Stiftung Oberbalzheim
Imre Freiherr von Palm‘sche Stiftung

Kinderkino der Stiftung Oberbalzheim

Die Stiftung Oberbalzheim lädt ein zum Kinderkino
am Montag, 23. Februar 15:00 Uhr,
in der Stiftungshalle Oberbalzheim.

In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis sind 
alle ganz herzlich eingeladen auf der Großbildleinwand der Stif-
tungshalle das "Kinderkino" zu erleben. Der Eintritt ist frei. Alters-
freigabe ist ab 0 Jahre, die BJF-Empfehlung ist ab 6 Jahre. Popcorn 
und Getränke sind vorhanden. Wir bitten alle Kinder ein Sitzkissen 
mitzubringen. Auch Eltern, Großeltern usw., alle sind willkommen.
Weitere Informationen unter der Telefonnummer 07347 9577901.

Stiftung Oberbalzheim
Imre Freiherr von Palmsche Stiftung

Kleines Kulturprogramm
„Natur im Schwabenland.“

Live-Präsentation von Werner Sauter
am Freitag, 27. Februar 2026, 20:00 Uhr,

in der Stiftungshalle Oberbalzheim
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Öffnungszeiten des Pfarramts 

Dienstags von 8.30 – 11.00 Uhr in Balzheim
Mittwochs von 8.30 – 11.00 Uhr in Wain
Donnerstags von 8.30 -11.00 Uhr in Balzheim

Evangelisches Pfarramt Balzheim
Pfarrer Marten Bernick
Hauptstraße 8 - 88481 Balzheim
Tel. 0 73 47 / 22 18
Fax. 0 73 47 / 95 87 85

Tel. Herr Pfarrer Bernick Wain: 
07353/9819381
E-Mail: marten.bernick@elkw.de

E-Mail: Pfarramt.Balzheim@elkw.de
Internet: www.balzheim-evangelisch.de

Wochenveranstaltungen EC-Jugend 

Freitag, 20. Februar 2026
17.30 Uhr -19.00 Uhr Bubenjungschar im Hans-Ehinger-Haus

Freitag, 20. Februar 2026
20.00 Uhr – 22.00 Uhr Teenkreis im Hans-Ehinger-Haus
Mittwoch, 25. Februar 2026
17.00 Uhr – 18.15 Uhr Mädchenjungschar Löwenherzen (6 Jahre bis 
3. Klasse)

Mittwoch, 25. Februar 2026
16.30 Uhr 		�  Konfirmandenunterricht im Hans-Ehinger-Haus

Danke

Ein herzliches Dankeschön und „Vergelt’s GOTT!“ sagen wir für fol-
gende Spenden: Für die Jugendarbeit: 1000 €
Für die Kirchengemeinde: 400 €
Das Opfer vom Sonntag Estomihi (15. Februar) ergab 70 €.

Gott segne die Geber und die Verwendung der Gaben

Herzliche Einladung zum Länderinformationsabend zum Weltge-
betstagland „Nigeria“ am Montag, 23. Februar 2026 um 19.30 Uhr 
ins Ehinger-Haus.  Unter dem Motto „Kommt! Bringt eure Last.“ 
reisen wir gedanklich in das bevölkerungsreichste Land Afrikas. 
Lernen Sie Nigeria in seiner großen Vielfalt kennen: ein Land der 
großen Gegensätze. Die Lebenswirklichkeiten unterscheiden sich 
gravierend zwischen Land und Stadt, Nord und Süd.  Um die 
enorme Vielfalt, Widersprüchlichkeit, die politischen, sozialen, 
kulturellen und religiösen Gegensätze besser zu verstehen, laden 
wir Sie zu unserem Informationsabend ein. 

Das Weltgebetstagteam freut sich auf ihr Kommen.	 

Weltgebetstag „Kommt! Bringt eure Last“ am Freitag, 06.03.2026
19:30 Uhr im Hans-Ehinger-Haus.

Der Weltgebetstag wird weltweit am Freitag, 6. März gefeiert. Die 
Idee dieses weltweiten Ökumene Projekts ist es, dass an einem 
Tag Christinnen und Christen auf der ganzen Welt mit ein und der-
selben Liturgie beten. „Kommt! Bringt eure Last“ lautet der Titel in 
diesem Jahr. Die Liturgie haben Frauen aus Nigeria vorbereitet. Ein 
großes Land voller Gegensätze in Westafrika. Ein Team von Frauen 
setzt deren Idee in die Tat um und lädt

herzlich zum Mitfeiern ein.

Im Anschluss gibt es einen Imbiss und Köstlichkeiten aus Nigeria.

Frauenstraße 77 · 89073 Ulm
T 0731 156 681 · F 0731 156 684 
nak.ulm@n-pg.de

AUFMERKSAMKEIT
ERREGEN !
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Kloster Brandenburg/Iller e.V.

Am Schlossberg 3
89165 Dietenheim – Regglisweiler
T 0 73 47 - 9 55 - 0  F 0 73 47 - 9 55 - 3 55
www.kloster-brandenburg.de
kontakt@kloster-brandenburg.de

Unsere Gottesdienste und Gebetszeiten in der Klosterkirche sind 
wie folgt öffentlich zugänglich.
Gottesdienste täglich		 07:15 Uhr
Anbetung ab				    15:00 Uhr
Rosenkranz				    17:00 Uhr
Vesper						     17:30 Uhr
Wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie uns gerne an. Telefon: 
07347/955-0. Herzlich willkommen!

Veranstaltungen im Kloster Brandenburg / Iller e.V.

Wir laden Sie zu verschiedenen Veranstaltungen ein:

28.02.2026
Beginn: 09:00 Uhr		� Einkehrtag: Leben nach einem Suizid im 

Familien-Freundeskreis
						�      Ein Suizid im nahen Umfeld ist ein tiefer Ein-

schnitt. Zur Trauer gesellen sich oft Sprach-
losigkeit, Schuldgefühle, Scham, Wut oder 
das Gefühl, allein gelassen zu sein. Neben 
fachlichen Impulsen gibt es Raum zum Aus-
tausch in der Gruppe

						      Leitung: Michaela Grimminger, 
						      Notfallseelsorge....

02.04. – 06.04.26
Beginn: 15:00 Uhr		  Kar- und Ostertage im Kloster miterleben
						�      Gemeinsam die Kar- und Ostertage feiern – 

vom Dunkel des Karfreitags bis zum Licht 
des Ostermorgens. Die Immakulataschwest-
ern laden Sie herzlich ein, die heiligen Tage 
in gemeinsamer Liturgie zu begehen.

07.04. – 09.04.26
Beginn: 7:45 Uhr		�  Spirituelle Emmaus-Pilgerwanderung auf 

dem Oberschwäbischen Pilgerweg
						�      Drei Tage betend und pilgernd in Gemein-

samkeit unterwegs sein. Die erwachende 
Natur erleben und sich Zeit für sich nehmen. 
Durchatmen – aufblühen – ankommen. Die 
Pilgerstrecken sind zwischen 13 und 15 km 
lang. Ein Begleitfahrzeug ist dabei. Über-
nachtung im Kloster.

						      Leitung: Egon und Rita Oehler, 
						      Begleitung: Hanne Stroppel 

Ausführliche Informationen auf der Homepage. 
Anmeldung unter Telefon 07347 955 0 oder per E-Mail: anmeldung@
kloster-brandenburg.de oder www.kloster-brandenburg.de 

Der Klosterladen hält eine große Auswahl an Devotionalen, Ker-
zen und Geschenken für sie bereit. 

Pflegeheim St. Maria

Eucharistiefeier im Pflegeheim St. Maria jeden Samstag um 16.00 
Uhr.

im Hans-Ehinger-Haus
18.00 Uhr – 19.30 Uhr Mädchenjungschar Blessed Girls (4. Klasse 
bis 13 Jahre)
im Hans-Ehinger-Haus

Liebenzeller Gemeinschaft

Termine

Sonntag, 22. Februar, 18.00 Uhr, Gottesdienst im Hans-Ehinger-
Haus
Dienstag, 24. Februar, 20 Uhr, Hauskreis: Info Fam. Wegmann, Tel. 
7254
Dienstag, 24. Februar, 20 Uhr, Hauskreis: Info Fam. Kreil, Tel. 4261

Kirchliche Mitteilungen der
Katholischen Kirchengemeinde St. Martinus

Gottesdienste St. Martinus Dietenheim
mit Ober- und Unterbalzheim

Freitag, 20. Februar
18.00 Uhr Rosenkranz
18.30 Uhr Eucharistiefeier (Herbert Huber, Sofie und Karl Huber, 
Lore Held, Maria und Anton Rembold )

Samstag, 21. Februar
18.00 Uhr Rosenkranz
18.30 Uhr Eucharistiefeier - Valentinsgottesdienst

Sonntag, 22. Februar
keine Eucharistiefeier

Mittwoch, 25. Februar
7.30 Uhr Schülergottesdienst

Freitag, 27. Februar
18.00 Uhr Rosenkranz
18.30 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 1. März - Caritas-Fastenopfer
10.15 Uhr Wortgottesfeier 

Beichtgelegenheit: 
nach Vereinbarung

Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit

So, 22.02.		  8.45 Uhr Wortgottesfeier in Dorndorf
So, 22.02.		  8.45 Uhr Eucharistiefeier in Regglisweiler
So, 22.02.		  10.15 Uhr Eucharistiefeier in Illerrieden
				    17.00 Uhr Kreuzwegandacht in Illerrieden	
Di, 24.02.		�  18.00 Uhr Rosenkranz - 18.30 Uhr Eucharistiefeier in 

Regglisweiler 
Mi, 25.02.		�  18.00 Uhr Rosenkranz - 18.30 Uhr Eucharistiefeier in 

Wangen
Do, 26.02.		  18.30 Uhr Eucharistiefeier in Illerrieden

Wir erreichen bis zu  
85 % aller Haushalte.
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Montag		  16.30 – 19 Uhr
Donnerstag	 15.30 – 18 Uhr

Jede Woche neue Bücher und Medien.
Ein Besuch lohnt sich!

Informationen aus der Seelsorgeeinheit

Impuls für die Fastenzeit

Zu jeder Fastenwoche möchten wir Ihnen einen Impuls mit auf den 
Weg geben. Er liegt zum Mitnehmen auch im Schriftenstand aus.

Foto: SE Dietenheim-Illerrieden 

Informationen – Dietenheim

Neue Leitung der Krabbelgruppe in Dietenheim

Die Krabbelgruppe in Dietenheim wird seit Kurzem von Anna 
Schaller-Rembold, Erzieherin und selbst Mutter, geleitet. Mit viel 
Herz, Freude und pädagogischer Erfahrung begleitet sie die 
wöchentlichen Treffen und möchte einen Ort schaffen, an dem 
sich Kinder und Eltern angenommen und wohlfühlen.  Die Gruppe 
trifft sich jeden Mittwoch um 10 Uhr im Don-Bosco-Heim. In ent-
spannter Atmosphäre wird gemeinsam gespielt, gebastelt und 
gesungen. Im Mittelpunkt stehen das fröhliche Miteinander, wert-
volle gemeinsame Zeit und der offene Austausch unter den Eltern. 
Kinder im Krabbelalter und ihre Eltern  oder Begleitpersonen sind 
herzlich willkommen. Die Krabbelgruppe freut sich sehr über neue 
Familien aus Dietenheim und der Umgebung und darauf, viele 
schöne gemeinsame Momente zu erleben.  Bei Fragen oder zur 
Anmeldung können sich Interessierte gern an das Rathaus oder 
das Pfarrbüro (Tel. 07347 7430) wenden.

Wolle gesucht
Unser Strickkreis ist das ganze Jahr fleißig am Stricken und freut 
sich jederzeit über Woll-Spenden. Diese können gerne im Pfarr-
büro abgegeben werden.

Neues aus der Bücherei

Öffnungszeiten der Ökumenischen Bücherei Dietenheim
Don-Bosco-Weg 2, 89165 Dietenheim, Tel. 07347 9575050

Die Bücherei ist außerhalb der Schulferien geöffnet:
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Ambulante Hospizgruppe Iller-Weihung
Schulstr. 21, 89165 Regglisweiler
Öffentliche Sprechzeiten (in Regglisweiler): 
Montag und Mittwoch jeweils von 9-12 Uhr oder nach telefonischer 
Vereinbarung. Für eine telefonische Beratung und Trauerbeglei-
tung erreichen Sie unsere Einsatzleitung montags bis freitags von 
9-17 Uhr unter Tel. 0174-2006689. Das Trauercafé ist geöffnet jeden 
2. Freitag im Monat von 15 -17 Uhr in den Räumen der Ladenkirche 
Oberkirchberg, Ulmer Straße 3, in 89171 Oberkirchberg.

Eine Anmeldung ist nicht unbedingt nötig. 
Sie dürfen sich jedoch gerne vorab bei uns melden. 
www.hospizgruppe-iw.de

Öffnungszeiten & Ansprechpartner
Öffnungszeiten im Pfarrbüro Dietenheim:

Montag		  9.00 – 11.00	 15.00 – 16.30 Uhr
Dienstag		  9.00 – 11.00	 nachm. geschlossen
Mittwoch		  9.00 – 11.00	 15.00 – 16.30 Uhr
Donnerstag	 9.00 – 11.00	 nachm. geschlossen
Freitag			  geschlossen
jederzeit nach Vereinbarung

Pfarrbüro Dietenheim
Königstraße 88, 89165 Dietenheim
Tel. 07347 7430 Fax. 07347 921011
E-Mail: stmartinus.dietenheim@drs.de
https://se-dietenheim-illerrieden.drs.de

Pfarrer Markus Schönfeld
Königstraße 88, 89165 Dietenheim
Tel. 01525 92197-60
(auch bei Wunsch zur Krankensalbung)
E-Mail: stmartinus.dietenheim@drs.de
Gemeindereferentin: Michaela Heger
Tel. 07347 920980 oder 01525 92197-58
E-Mail: michaela.heger@drs.de

Für seelsorgerische Notfälle ist auf dem Anrufbeantworter immer 
eine Handynummer hinterlegt unter der Sie uns jederzeit kontak-
tieren dürfen.

Bankverbindung der Kirchengemeinde für Spenden oder Kollekten: 
Katholische Kirchenpflege Dietenheim –  
DE28 6305 0000 0002 7014 00
Katholische Kirchenpflege Regglisweiler – 
DE56 6305 0000 0002 7053 58

Spendenkonten:
Spenden Projekt Pfarrer Antony Indien:
Kath. Kirchengemeinde Illerrieden - 
DE61 6305 0000 0021 2629 20

Spenden Pfarrer Ignatius:
Kath. Kirchengemeinde Illerrieden - 
DE93 6305 0000 0021 3017 26

Sofern Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, geben Sie bitte 
Ihre Adresse an. Bei Spenden bis 300 € gelten die Überweisungs-

Einladung zum Valentinsgottesdienst Tag der Paare und 
Ehejubiläen 

Auch in diesem Jahr wollen wir den „Tag der Paare“ feiern. Alle 
Paare, und ganz besonders die, die in diesem Jahr ein rundes oder 
halbrundes Jubiläum feiern oder im Jahr 2025 geheiratet haben, 
sind herzlich eingeladen zum gemeinsamen Gottesdienst für Paare 
am Samstag, 21.02.2026 um 18.30 Uhr in die Pfarrkirche St. Marti-
nus nach Dietenheim zu kommen. Zum anschließenden Sektemp-
fang ins Don Bosco Heim sind alle Paare herzlich eingeladen.

Liebe Gemeindemitglieder der Seelsorgeeinheit Dietenheim-Iller-
rieden, in diesem Jahr findet der Katholikentag in Würzburg statt. 
Diese Gelegenheit möchten wir nutzen und im Rahmen einer 
Gemeindefahrt den Katholikentag mit möglichst vielen Mitglie-
dern unserer Seelsorgeeinheit besuchen.
Samstag, 16. Mai 2026
Abfahrten: 06:30 (Dietenheim) / 06:40 (Regglisweiler) / 06:50 Uhr 
(Illerrieden)
Rückkehr: ca. 21:00 Uhr
Buseinstiege: Bushaltestelle Pfarrer-Debler-Straße, Bürgerhaus 
Regglisweiler, Verkehrsübungsplatz Illerrieden 
Die Hin- und Rückfahrt erfolgt entspannt per Bus, der uns direkt 
zum Veranstaltungsort bringt und auch von dort wieder abholt.
Warum diese Gemeindefahrt zum Katholikentag?
•	 Ein Katholikentag zeigt die vielen Facetten christlichen Glau-

bens und kirchlichen Lebens. Christen jeden Alters findet hier 
Inspiration für seinen persönlichen Glauben.

•	 Vor Ort erleben wir häufig halbleere Kirchen und abnehmen-
des Interesse der Menschen an der christlichen Botschaft. In 
Würzburg können wir erleben, wie viele Menschen auch in 
Deutschland begeistert vom christlichen Glauben sind.

•	 Wir machen diese Fahrt als Seelsorgeeinheit und haben die 
Gelegenheit, uns über die Orte hinaus noch besser kennenzu-
lernen.

Die Kosten für Bus und Eintritt betragen 50 € (den Restbetrag 
übernimmt die Kirchengemeinde). Der Betrag muss bis spätestens 
drei Tage nach Anmeldung entweder direkt im Pfarrbüro oder per 
Überweisung bezahlt werden. Wir möchten gerade auch viele 
Jugendliche aus unserer Seelsorgeeinheit zur Teilnahme bewegen. 
Daher hat sich die Seelsorgeeinheit entschieden, jungen Men-
schen unter 18 Jahren und aktiven jungen Erwachsenen bis 21 
Jahre die Kosten für Bus und Eintrittskarte zu bezahlen und ihnen 
damit eine kostenfreie Teilnahme zu ermöglichen. Auch die 
Jugendlichen / jungen Erwachsenen bezahlen den Beitrag bei 
Anmeldung und erhalten diesen im Bus zurück.
Anmeldeschluss ist der 31. März 2026.

Die Anmeldung kann ab sofort erfolgen:
- �per E-Mail unter Angabe von Name, Alter, Zustieg an stmartinus.

dietenheim@drs.de
- �durch Abgabe des Anmeldeformulars (erhalten Sie im Pfarrbüro 

oder an unserem Schriftenstand) im Pfarrbüro Dietenheim oder 
Illerrieden erfolgen

Den Teilnahmebeitrag bitte bei der Anmeldung mit abgeben oder 
innerhalb von drei Tagen nach Abgabe der Anmeldung auf dieses 
Konto überweisen:
KATH. KIRCHENGEMEINDE ST. MARTINUS –
DE28 6305 0000 0002 7014 00
Zweck: Gemeindefahrt Katholikentag

Anderenfalls kann die Reservierung nicht aufrechterhalten werden.

Jede Woche. 48 Wochen im Jahr.
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belege als Spendenquittung. Bei Online-Überweisungen einfach 
ausdrucken.

Pfarrbüro Dietenheim
Königstraße 88, 89165 Dietenheim
Tel. 07347 7430 Fax. 07347 921011
E-Mail: stmartinus.dietenheim@drs.de
https://se-dietenheim-illerrieden.drs.de

Pfarrbüro Illerrieden
Königstraße 88, 89165 Dietenheim
Tel. 07306 3400-2560 Fax. 07306 3400-459
E-Mail: hlkreuz.illerrieden@drs.de

Pfarrer Markus Schönfeld
Königstraße 88, 89165 Dietenheim
Tel. 01525 92197-60
(auch bei Wunsch zur Krankensalbung)
E-Mail: markus.schoenfeld@drs.de

Gemeindereferentin: Michaela Heger
Tel. 07347 920980 oder 01525 92197-58
E-Mail: michaela.heger@drs.de

Kath. Kirchengpflege St. Martinus Dietenheim
Petra Pepelnik-Schrode
Tel. 07347 920260 oder 01525 92197-57
petra.pepelnik-schrode@drs.de
Sprechzeiten im Pfarrbüro:
mittwochs von 9:00 bis 11: Uhr und 15:00 bis 17:00 Uhr

Kath. Kirchengpflege St. Johannes Regglisweiler
Dorothea Rittner
Tel. 07347 9575528 oder 01525 92197-50
stjohannesbaptist.regglisweiler@nbk.drs.de

Digitale Medien
Homepage: https://se-dietenheim-illerrieden.drs.de

Instagram: Dietenheim: kirche_dietenheim
Regglisweiler: kirche_regglisweiler
Illerrieden: kirche_illerrieden

VEREINE UND ORGANISATIONEN

Sportverein Balzheim e.V. 1949

Musikverein Balzheim e.V.

Jahreskozert 2026

Liebe Musikfreunde,
Der Musikverein Balzheim möchte Sie herzlich zum diesjährigen 
Konzert einladen.  Die JUKA BaDiReWa unter Leitung von Mathias 
Kropf und die aktiven Musiker unter ihrem Projektdirigenten 
Michael Pfaller haben ein abwechslungsreiches und anspruchs-
volles Programm zusammengestellt. Michael Pfaller war lange 
Jahre Dirigent in Balzheim. Deshalb steht das Konzert unter dem 
Motto: Best of Michl. Es findet statt am 21. Februar 2026 um 19.30 
Uhr in der Stiftungshalle Oberbalzheim.

Wir freuten uns sehr, Sie begrüßen zu dürfen.
Ihr Musikverein Balzheim

Schützenverein Balzheim e.V.

Generalversammlung 2026

Der Schützenverein Balzheim e.V. hält am Freitag, 6. März, um 20 
Uhr in der Oberbalzheimer Stiftungshalle seine Generalversamm-
lung ab. Dazu sind der Bürgermeister, die Gemeinderäte, der Stif-

Wir erreichen 
bis zu  
85 % aller 
Haushalte.

In mehr als 20  
attraktiven Gemeinden 
und Städten.
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AKTUELLES AUS DER REGION

KARTENVORVERKAUF AB 02. MÄRZ 2026   
Für die Vorstellungen Freitag 27.03. und Sa 28.03. im Rathaus Dietenheim Tel: 07347/96960 

Für die Vorstellung am Sonntag 29.03. Ortsverwaltung Regglisweiler Tel: 07347/3707 
Die jeweiligen Öffnungszeiten finden Sie unter www.dietenheim.de

eine Komödie in drei Akten von Jasmin Leuthe 

Das Stadttheater Dietenheim spielt für Sie

Freitag, 27. März & Samstag, 28. März 2026, 19:30 Uhr · Einlass 18:15 Uhr 

Stadthalle Dietenheim

Sonntag, 29. März 2026, 18 Uhr · Einlass 16:45 Uhr 

Bürgerhaus Regglisweiler

Eintrittspreis: 10 €

AUFFÜHRUNGSTERMINE:

Abholung reservierter Karten und Rückgabe bereits gekaufter Karten 

bis 45 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Abendkasse.

Seniorennachmittage für Bürgerinnen & Bürger aus Dietenheim und Regglisweiler:

Mittwoch, 25. März 2026  · Bürgerhaus Regglisweiler, Einlass: 13 Uhr, Beginn: 14 Uhr

Donnerstag, 26. März 2026 · Stadthalle Dietenheim, Einlass: 13 Uhr, Beginn: 14 Uhr

Digitaltreff Illertal

Der nächste Treff findet wieder wie gewohnt am Donnerstag, den 
26. Februar 2026 von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr im Dorfgemeinschafts-
haus Edelbeuren statt.

Themen:
1. Notruf-App Nora
Die Notruf-App Nora hilft im Notfall einen Notruf abzusetzen. 
Nachdem die persönlichen Daten schon in der App bereitgehalten 
werden, führt sie durch den Notruf, stellt den Standort fest und 
verbindet mit der zuständigen Leitstelle. Mit dieser kann man 
dann per Sprache oder Chat kommunizieren. Wir werden zeigen 
wie die App installiert wird und im Demomodus das Absetzen 
eines Notrufs üben.

2. Wahl-O-Mat
Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg stehen vor der Tür. Um 
den Entscheidungsprozess zu unterstützen, stellt die Landeszent-
rale für politische Bildung das Internetportal Wahl-O-Mat zur Ver-
fügung. Zu 38 Fragen haben die zur Wahl stehenden Parteien 
geantwortet. Sie können ihre Haltung zu den Thesen mit den Ant-
worten der Parteien vergleichen und erhalten einen Überblick mit 
welchen Parteien ihre Einschätzungen am besten übereinstimmen. 
Wir werden uns das Portal ansehen und besprechen, wie man es 
nutzen kann.

3. Bringen Sie Ihre Fragen mit,
gerne auch über Smartphones, wir werden sie diskutieren und bei 

tungsvorsteher, die Stiftungsräte, die Vertreter der Vereine, alle 
Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins herzlich eingeladen.

Die Tagesordnung:
1.	 Begrüßung und Bericht des Ersten Vorsitzenden
2.	 Bericht der Hauptkassierin
3.	 Bericht der Kassierin der Badmintonabteilung
4.	 Bericht der Kassenprüfer
5.	 Bericht der Sportleiterin
6.	 Bericht des Jugendleiters
7.	 Bericht des Schriftführers
8.	 Bericht der Badmintonabteilung
9.	 Entlastung
10.	 Wahlen
11.	 Ehrungen
12.	 Grußworte, Verschiedenes

gez. die Vorstandschaft

Balzheimer Luftgewehrteam ungeschlagen Meister der 
Kreisoberliga
Auch LuPi-Mannschaft feiert Meisterschaft

Als Aufsteiger ist dem Balzheimer Luftgewehrteam der Durch-
marsch gelungen: Mit sieben Siegen in sieben Rundenwettkämp-
fen und somit ungeschlagen hat die Mannschaft die Meisterschaft 
in der Kreisoberliga errungen. Das Meisterstück war der 4:1-Erfolg 
beim SV Birkenhard. Zwar war Birkenhards Nr. 1 Achim Heckenber-
ger mit Tagesbestleistung von 377 Ringen von Michaela Markthaler 
(351) nicht zu schlagen, doch die anderen vier Starter des Schüt-
zenvereins Balzheim zeigten sich ihren Birkenharder Kontrahenten 
zum Teil sehr deutlich überlegen. Christine Sutter lieferte sich mit 
Stephan Ziegler einen engen Kampf (370:365) und holte damit 
einen wichtigen Punkt für ihre Mannschaft. Die Siege von Pascal 
Burkhart, an diesem Tag mit 374 Ringen der beste Balzheimer 
Schütze, Carina Kächler (367) und Nicole Kunz (350) waren unge-
fährdet.

Trotz einer Niederlage mit 1319:1343 Ringen gegen den SV Reinstet-
ten gewannen auch die Balzheimer Luftpistolenschützen die Meis-
terschaft in der Kreisliga B. Gleichauf mit je 353 Ringen waren 
Daniel Scheuffele und Guido Hartmann die besten Balzheimer 
Schützen. Mit die Wertung kamen Helga Baur und Stefan Hecht. 
Zwei Mannschaften, zwei Meistertitel – besser konnte die Saison 
2025/26 für den Schützenverein Balzheim nicht laufen.

Hallo Landfrauen,

wir laden euch herzlich zum Kaffeekränzchen ein. Wir treffen uns 
am Do 26.02.2026 ab 14.00 Uhr im Gasthaus Hosenmann in Regglis-
weiler zu einem unterhaltsamen, kurzweiligen Nachmittag.
Wir freuen uns auf euch!

Aktuelle Informationen aus Ihrer Nähe – 
Ihr Mitteilungsblatt. 
Empfehlen Sie uns weiter.
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Bedarf in einem der nächsten Treffs ausführlich behandeln.
Um besser planen zu können, bitten wir unbedingt um Anmeldung 
per Email an illertal@bakdos.de oder auch telefonisch im Rathaus 
Erolzheim bei Frau Ehrhart (07354 931841). Bitte geben Sie dabei 
eine Email-Adresse für Rückfragen an. Per Email können Sie dann 
auch im Nachgang weitere Informationen bekommen.

Forstbetriebsgemeinschaft Alb-Donau-Ulm

Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemein-
schaft Alb-Donau-Ulm am Freitag den 13 März 2026 hält der Meteo-
rologe Roland Roth Geschäftsführer der Wetterwarte Süd in Bad 
Schussenried einen Vortrag zum Thema
Im Zeichen des Klimawandels Global und Regional
Beginn der Versammlung ist um 19.30 in Blaubeuren Pappelau-
Beiningen im Foyer der Schinderwasenhalle

WAS SONST NOCH INTERESSIERT

Fahrplanänderungen und Umleitungen im DING wegen 
Sperrung der Kienlesbergstraße
Baumaßnahmen vom 13.2. bis 10.4. erfordern in ÖPNV 
und SPNV Ersatzverkehre in Ulm und der Region  

Die anstehende Vollsperrung der Kienlesbergstraße zwischen Leh-
rer-Tal-Weg und Beim Alten Fritz wegen des Abbruchs der Wallstra-
ßenbrücke vom 13.2. bis 10.4.2026 hat auch für ÖPNV und SPNV im 
Bereich der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH (DING) weit-
reichende Auswirkungen. Fahrgäste müssen sich in Ulm sowie im 
regionalen Bus- und Eisenbahnverkehr für fast zwei Monate auf 
Umleitungen und Fahrplanänderungen einstellen, die sorgfältig 
geplant und vorbereitet wurden. So kommt es zu Umlenkungen 
und Ersatzverkehren im Stadtverkehr auf den Linien 2, 5, N2, 6, 8, 
10, und 13 und im regionalen Busverkehr auf der Linie 49 von Ulm 
nach Dornstadt. Betroffen ist auch der Eisenbahnverkehr auf der 
Donaubahn im Abschnitt Ulm – Herrlingen (Zuglinien RE55, RS3, 
RB59). Vor allem Gelegenheitsfahrgäste sollten sich vor Fahrtan-
tritt in der elektronischen Fahrplanauskunft auf der DING-Website 
www.ding.eu oder in der „unser DING“-App über Abfahrtszeiten 
und mögliche Fahrt-Änderungen erkundigen. Alle Informationen 
rund um die mehrwöchige Sperrung finden sich zudem stets aktu-
alisiert unter ding.eu/Kienlesbergstrasse

Im DING-Bereich: Ersatzverkehr und zeitweise Ausfälle 
bei der Brenzbahn
Bauarbeiten zwischen Ulm Hbf und Langenau von 13. bis 
22.2. sowie 28.2. und 1.3. erfordern Fahrplanänderungen

Nicht nur die Abrissarbeiten der Wallstraßenbrücke in Ulm sorgen 
im Bereich der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH (DING) für 
Fahrplanänderungen in den kommenden Wochen in ÖPNV und 
SPNV. Von Freitag, den 13.2. bis Sonntag, den 22.2. sowie am 28.2. 
und 1.3. kommt es aufgrund von Bauarbeiten der DB InfraGo auf 
der Strecke Ulm – Aalen zu Zugausfällen und Einschränkungen 
auch zwischen Ulm Hauptbahnhof und Langenau. So fahren zwi-
schen Langenau und Sontheim-Brenz in diesem Zeitraum keine 
Züge, auf der gesamten Brenzbahn zwischen Aalen und Ulm fällt 
die DB-Regio-Linie RE 50 aus. Daher ist im Abschnitt zwischen 

Sontheim/Brenz und Langenau respektive Ulm Hbf für die Zug-
fahrgäste der SWEG-Linien RS 5 und RS 51 sowie der DB-Linie RE 50 
ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen in beide Fahrtrichtun-
gen eingerichtet worden. Die Ersatzbusse verkehren zu geänderten 
Uhrzeiten und weisen längere Fahrzeiten als der Zug auf. In den 
frühen Morgen- sowie den späten Abendstunden ist der Schienen-
ersatzverkehr zwischen Ulm Hbf und Sontheim/Brenz in beiden 
Fahrtrichtungen unterwegs. Alle Busse halten an den im Fahrplan 
aufgeführten Bushaltestellen. In Ulm fahren die Busse den Bus-
steig I/J am ZOB an. Fahrradbeförderung und Ticketverkauf sind in 
den Ersatzbussen nicht möglich. Die Fahrgäste werden gebeten, 
die Fahrkarten vorab an den Automaten, in der „unser DING“-App 
und den üblichen Verkaufsstellen zu erwerben. Detaillierte Infor-
mationen können auf der DING-Website unter ding.eu/Verkehrs-
meldungen eingesehen werden.

Ausschreibung Kulturlandschaftspreis 2026
Schwäbischer Heimatbund und Sparkassen belohnen 
Pflege und Entwicklung von Kulturlandschaften

Privatpersonen, Vereine und Initiativen, die sich in Württemberg 
vorbildlich um den Erhalt traditioneller Landschaftsformen küm-
mern, können sich um den Kultur-landschaftspreis 2026 bewer-
ben. Einsendungen sind bis zum 30. April möglich.
„Kulturlandschaften sind ein wichtiger Teil der Kulturgeschichte 
unseres Landes in all ihrer Vielfalt. Sie sind Zeichen für den 
bewussten und nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen. Sie stif-
ten Identität und sind Teil unserer Heimat. Alle, die sich um ihren 
Erhalt sorgen, sind Vorbilder und verdienen öffentliche Anerken-
nung“, erläutert Dr. Bernd Langner, Geschäftsführer des Schwäbi-
schen Heimatbundes, die Intention des Preises. Besonderes 
Augenmerk richtet die Jury auf die Verbindung traditioneller 
Bewirtschaftungsformen mit innovativen Ideen, zum Beispiel zur 
Vermarktung der Produkte und zur Öffentlichkeitsarbeit. Im Fokus 
stehen aber auch Streuobstwiesen, Weinberge in Steillagen oder 
beweidete Wacholderheiden.

Das Preisgeld stellen die Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Würt-
temberg sowie die Sparkassenstiftung Umweltschutz zur Verfü-
gung. Der seit 1991 vergebene Kultur-landschaftspreis zeichnet 
Privatleute, Vereine und ehrenamtliche Initiativen aus, die sich 
seit mindestens drei Jahren engagieren. Der traditionelle Jugend-
Kulturland-schaftspreis ist seit 10 Jahren einer der drei Haupt-
preise, die mit jeweils 1.500 Euro dotiert sind. Bewerben können 
sich Teilnehmer aus dem Vereinsgebiet des Schwäbi-schen Hei-
matbundes, also den ehemals württembergischen oder hohenzol-
lerischen Teilen des Landes sowie einigen angrenzenden Gebie

Ein zusätzlicher, mit 500 Euro belohnter Sonderpreis Kleindenk-
male würdigt die Dokumentation, Sicherung und Restaurierung 
von Kleindenkmalen. Dazu können Gedenksteine, steinerne Ruhe-
bänke, Feld- und Wegekreuze, Bachbrücken, Trockenmauern sowie 
Wegweiser oder Feldunterstände gehören. Preiswürdig kann auch 
die inhaltliche Aufbereitung in Gestalt eines Buches sein. Annah-
meschluss für ausschließlich schriftliche Bewerbungen im Format 
DIN A4 ist der 30. April 2026. Kostenlose Broschüren mit den Teil-
nahmebedingungen sind unter www.kulturlandschaftspreis.de, 
beim Schwäbischen Heimatbund in Stuttgart sowie bei allen würt-
tembergischen Sparkassen erhältlich. Die Verleihung findet im 
Herbst 2026 im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung statt.

Wir erreichen bis zu  
85 % aller Haushalte.
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Landratsamt

Gut vorbereitet ins Familienleben: 
STÄRKE-Kurs zur Säuglingspflege in Laupheim

Werdende Eltern stehen vor vielen Fragen: Wie pflege ich mein 
Baby richtig? Woran erkenne ich seine Bedürfnisse? Was hilft bei 
Schlafproblemen oder wenn es viel weint? Antworten auf diese 
und weitere Themen bietet ein neuer STÄRKE-Kurs in Laupheim 
unter dem Titel „Der liebevolle Babystart – Säuglingspflege leicht 
gemacht“. Im Mittelpunkt des Kurses stehen die Grundlagen der 
Babypflege, das Nähren des Babys sowie eine sinnvolle Hausapo-
theke für Neugeborene. Darüber hinaus geht es um die Besonder-
heiten eines Neugeborenen, die Bedeutung von Bonding und 
darum, wie Eltern die Bedürfnisse ihres Kindes besser verstehen 
und von Anfang an einen gesunden Babyschlaf fördern können.

Der Kurs findet an vier Abenden statt. Zusätzlich besteht nach der 
Geburt auf Wunsch die Möglichkeit zu einem individuellen 
Gespräch mit der Kursleiterin. Die Termine sind am Sonntag, 1. 
März, sowie am Montag, 9., 16. und 23. März, jeweils von 19 bis 21 
Uhr. Veranstaltungsort ist das „Schneckenhäuschen“, Parkweg 
16/1 in Laupheim. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für werdende 
Eltern in besonderen Lebenssituationen ist die Teilnahme kosten-
frei. Der Kurs wird über das Landesfamilienprogramm STÄRKE 
finanziert. Weitere Informationen und Anmeldung bei Ramona 
Hummer, Littlefoot – die Welt mit Kinderaugen sehen, per E-Mail an 
info@littlefoot-laupheim.de oder telefonisch unter 0152-517 340 
92.

„Weckruf für Menschenrechte“: 
Auftakt des Projekts „zamma“ in Dornstadt

Mit einer besonderen Veranstaltung setzen die Gemeinde Dorn-
stadt und das Integrationsmanagement des Landratsamtes Alb-
Donau-Kreis ein sichtbares Zeichen für Menschenrechte und 
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Am 22. Februar 2026 um 18 Uhr 
laden sie in den Bürgersaal Dornstadt zum „Weckruf für Men-
schenrechte“ ein. Dieser Abend bildet den Auftakt des neuen Pro-
jekts „zamma“, das vom Sozialministerium Baden-Württemberg 
gefördert wird. Im Mittelpunkt des Abends steht eine akrobatische 
Aufführung des Sporttheaters Heidenheim. Kinder und Jugendli-
che im Alter von sieben bis 19 Jahren setzen sich in einer eigens 
erarbeiteten Choreografie künstlerisch mit den globalen Men-
schenrechten auseinander. Die Performance verbindet Bewegung, 
Ausdruck und Gemeinschaft und macht deutlich, wie kreativ junge 
Menschen zentrale gesellschaftliche Werte auf die Bühne bringen 
können. Das Projekt „zamma“ verfolgt das Ziel, Begegnung und 
Austausch in Dornstadt zu fördern. Geplant sind gemeinsame 
Erlebnisse und Veranstaltungen für alle Bürgerinnen und Bürger – 
unabhängig von Herkunft oder Lebensgeschichte. Menschenrechte 
bilden dabei die Grundlage und den Kompass des gemeinsamen 
Handelns.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und richtet sich an Interes-
sierte ab 12 Jahren. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Angebot für Waldbesitzende am 13. März 2026:
Tipps zur Wertholzversteigerung 

Die Untere Forstbehörde des Landratsamtes Alb-Donau Kreis lädt 
alle interessierten Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer sowie die 
Forstbetriebsgemeinschaften zu einer Nachbesprechung der Wert-

holzversteigerung ein. Diese findet am Freitag, den 13. März 2026, 
um 14:00 Uhr auf dem Wanderparkplatz „Englen G´häu“ bei Lan-
genau statt – etwa eine Woche nach der Wertholzversteigerung 
(Submission), bei der Waldbesitzende wertvolle Einzelstämme aus 
der Region zum Verkauf anbieten.

Die Forstrevierleiter, Verena Pfründer und Dennis Eninger, erklären 
bei dem Termin den Ablauf einer Submission und die Kriterien, auf 
die Waldbesitzende achten sollten. Anschließend findet ein 
gemeinsamer Rundgang über den Platz statt. Bei diesem können 
die wertvollsten Stämme begutachtet werden, die in der Woche 
zuvor die besten Gebote erzielt haben. Dabei vermitteln die Forst-
revierleiter auch, warum andere Stämme schlechter abgeschnitten 
haben.

Deutsche Rentenversicherung
Baden-Württemberg

Auswirkungen gestiegener Krankenkassenbeiträge auf 
die Rente 
Ab März 2026 werden Zusatzbeiträge berücksichtigt 

Zum Januar haben viele Krankenkassen erneut ihren Zusatzbeitrag 
für Versicherte erhöht. Ab März fällt die überwiesene Rente der 
davon betroffenen Rentnerinnen und Rentner entsprechend 
geringer aus. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg (DRV BW) hin. Wie hoch der individuelle 
Zusatzbeitragssatz einer Krankenkasse für ihre Mitglieder ausfällt, 
legt die jeweilige Krankenkasse selbst fest. Die Mitglieder haben 
durch ein Sonderkündigungsrecht die Möglichkeit, in eine günsti-
gere Krankenkasse zu wechseln, wenn die bisherige Krankenkasse 
einen Zusatzbeitrag erstmalig erhebt oder erhöht. Der GKV-Spit-
zenverband aktualisiert regelmäßig eine Übersicht mit allen Kran-
kenkassen und ihren Zusatzbeiträgen. Die Übersicht kann über 
www.gkv-spitzenverband.de abgerufen werden.

Rentenversicherung übernimmt Hälfte des Zusatzbeitrags
Wie beim regulären Krankenkassenbeitrag übernimmt die DRV für 
Rentnerinnen und Rentner hinsichtlich des Zusatzbeitrags die 
Hälfte der Kosten. Diesen Anteil leitet sie direkt an die jeweilige 
Krankenkasse weiter. Hat eine Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag 
also beispielsweise um 0,4 Prozent (durchschnittliche Erhöhung 
des Zusatzbeitrages 2026) erhöht, erhalten Betroffene 0,2 Prozent 
weniger Rente. Bei einer Bruttorente in Höhe von 1.000 Euro ergibt 
das eine um zwei Euro niedrigere Auszahlung.

Keine Auswirkungen für Januar und Februar
Für die Rentenzahlung im Januar und Februar 2026 wurden die zu 
zahlenden Krankenversicherungsbeiträge weiter auf Grundlage 
des bisherigen Beitrags berechnet. Grund hierfür sind gesetzliche 
Vorgaben, die bei Rentnerinnen und Rentnern sowohl für Senkun-
gen als auch für Erhöhungen gelten.

Information erfolgt über den Kontoauszug der Bank 
Über Änderungen der aus der Rente zu zahlenden Krankenversi-
cherungsbeiträge werden Betroffene in der Regel über den Konto-
auszug ihrer Bank informiert.

Rentenbeziehende mit Zuschuss zur freiwilligen Krankenversiche-
rung
Erhalten Rentenbeziehende einen Zuschuss zu einer freiwilligen 
Krankenversicherung, führt die Erhöhung des Zusatzbeitragssat-
zes der Krankenkasse, ebenfalls um zwei Monate zeitversetzt, zu 
einer höheren Zuschusszahlung. Über eine Änderung der Zuschuss-
höhe informiert die DRV BW stets mit einem Bescheid.
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Informationen 
Weitere Informationen enthält die Broschüre „Broschüre Rentner 
und ihre Krankenversicherung“. Diese kann auf www.deutsche-
rentenversicherung.de herunterladen werden.

AOK Ulm-Biberach

Psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen 
nehmen zu 
Über 17 Prozent der jungen Menschen in der Region be-
troffen 

Psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen nehmen 
zu: Bis zu 20 Prozent der jungen Menschen in Deutschland leiden 
an einer psychischen Störung. Dazu zählen unter anderem Depres-
sionen, Angststörungen, ADHS, Essstörungen und Sozialverhal-
tensstörungen. Fast die Hälfte dieser Erkrankungen beginnt 
bereits in der Pubertät, etwa ein Drittel der Betroffenen zeigt 
auch im Erwachsenenalter weiterhin Auffälligkeiten.
Im Jahr 2024 waren landesweit 165.046 AOK-versicherte Kinder und 
Jugendliche wegen psychischer Erkrankungen in ärztlicher 
Behandlung – das entspricht 17,62 Prozent. Zwischen 2020 und 
2024 stiegen die Behandlungszahlen jährlich um durchschnittlich 
1,92 Prozent. Auch regional zeigt sich dieser Trend: Im Alb-Donau-
Kreis suchten 2024 insgesamt 3.185 AOK-versicherte Kinder und 
Jugendliche aufgrund psychischer Probleme ärztliche Hilfe (16,01 
Prozent), im Jahr 2020 waren es noch 2.892 Betroffene (15,34 Pro-
zent). In Ulm erhöhte sich die Zahl im selben Zeitraum von 1.510 
(16,46 Prozent) auf 1.794 Kinder und Jugendliche (18,83 Prozent).
Auffällig sind Unterschiede nach Geschlecht, Alter und sozialer 
Herkunft: Jungen sind bis zur Pubertät häufiger betroffen, danach 
überwiegen psychische Erkrankungen bei Mädchen. Kinder aus 
sozioökonomisch schwächeren Familien erkranken zudem über-
durchschnittlich oft.

Globale Krisen und Digitalisierung belasten junge Menschen
Die steigenden Zahlen hängen eng mit gesellschaftlichen Entwick-
lungen zusammen. „Wir erleben eine Zunahme globaler Krisen, die 
auch auf Kinder und Jugendliche massiv wirken: Kriege, wirtschaft-
liche Unsicherheiten, die Klimakrise“, erklärt Sandra Goal, Präven-
tionsexpertin bei der AOK Baden-Württemberg mit einem Bache-
lor of Science in Angewandter Psychologie. Hinzu kommen die 
langfristigen Folgen der Covid-19-Pandemie sowie ein hoher Medi-

enkonsum im Zuge der Digitalisierung, der Zukunftsängste vieler 
junger Menschen verstärkt.

Das Risiko, dass psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter 
chronisch werden und die betroffenen Kinder und Jugendlichen 
Begleiterkrankungen entwickeln, ist hoch. „Je früher wir über Pro-
bleme sprechen, desto besser“, betont Goal. Erste Symptome tre-
ten häufig bereits auf, bevor sich eine Erkrankung manifestiert. 
Diese Warnsignale sind oft unspezifisch und reichen von Schlaf-
störungen, innerer Unruhe und körperlichen Beschwerden wie 
Bauch-, Kopf- oder Rückenschmerzen über Konzentrationsprob-
leme und Leistungsabfall in der Schule bis hin zu sozialem Rück-
zug, verändertem Essverhalten oder dem Verlust von Freude. „Das 
Schlüsselwort ist Veränderung. Wenn ein Kind plötzlich nicht mehr 
so ist wie sonst, sollte man genau hinschauen und das Gespräch 
suchen", rät die Präventionsexpertin. Da die Grenzen nicht leicht 
zu erkennen sind, wann ein ärztlicher Beratungs- und Behand-
lungsbedarf entsteht, kommt den Vorsorge-Untersuchungen 
gerade im Jugendalter eine besondere Bedeutung zu.

Resilienz als Schlüssel zur psychischen Widerstandskraft
Um Belastungen zu meistern, ist Resilienz ein zentraler Schutzfak-
tor. Sie beschreibt die psychische Widerstandsfähigkeit, auch 
schwierige Lebenssituationen und Stress erfolgreich zu bewälti-
gen und positive Entwicklungswege zu finden. Resilienz ist nicht 
angeboren, sondern entwickelt sich im Umgang mit Herausforde-
rungen. Bei der Förderung der psychischen Widerstandskraft spie-
len Eltern, Schulen und das soziale Umfeld eine zentrale Rolle. 
Kinder brauchen Bestärkung, Sinnvermittlung und Vertrauen in 
ihre Fähigkeiten. Eltern sollten ihre Kinder begleiten, Vorbild sein 
und ihnen verlässlich zur Seite stehen. „Kinder brauchen vor allem 
den Freiraum, selbst zu wachsen“, sagt Goal. „Eltern müssen ihnen 
Vertrauen schenken, für sie da sein und sie gleichzeitig selbststän-
dig werden lassen. Kinder lernen durch eigene Erfahrungen – auch 
durch Scheitern und Wiederaufstehen.“ Die AOK Baden-Württem-
berg unterstützt die psychische Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen mit zahlreichen Präventionsangeboten. Dazu zählen 
Programme wie JolinchenKids oder ScienceKids für Kitas und 
Schulen sowie Ratgeber, Schulungen, Vorträge und digitale Ange-
bote für Eltern. Weitere Informationen finden Interessierte unter 
www.aok.de/pk/leistungen/schulen-kitas

Kinderdorfeltern gesucht
Interesse? Sprechen Sie mich an. 
Margitta Behnke : 
Fon +49 30 206491-17, margitta.behnke@albert-schweitzer.de
www.albert-schweitzer-verband.de

Kinderdorf 
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Jeder Mensch hat das Recht 
auf ein Leben in Würde. 
brot-fuer-die-welt.de/wuerde

Würde sollte kein 
Konjunktiv sein.


